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Berufserziehungsideologie 
Thesen zur juristischen Begründbarkeit politischer Forderungen 

Die Forderung nach Anerkennung des Streik rechts für Lehrlinge ist in jüngster 
Zeit immer wieder von Lehrlingen und politischen Gruppen erhoben worden.1 

Da es eine gesetzliche Regelung des Streik rechts für Lehrlinge in der BRD nicht 
gibt, kommt als Adressat dieser Forderung die Justiz in Betracht. Soweit dem 
Verfasser bekannt, ist die Frage der Legalität von Lehrlingsstreiks bisher nicht 
Gegenstand justizieller Entscheidungen gewesen.! 
Die Forderung nach einem Streikrecht für Lehrlinge erklärt sich zum einen aus 
der expliziten Ablehnung des Lehrlingsstreikrechts durch die "führenden« 
KommentareS, zum anderen aus der generell streikfeindlichen Tendenz der 
Rechtsprechungf 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Bedingungen zu untersuchen, unter denen 
mit einer praktisch folgenreichen Begründung der Legalität von Lehrlingsstreiks 
zu rechnen ist; erst wenn davon ausgegangen werden kann, daß solche Bedingun­
gen gegenwärtig vorliegen oder sich zumindest tendenziell abzeichnen, kann eine 
in ihrem radikaldemokratischen Charakter notwendig idealistische juristische 
Argumentation mit dem Hinweis auf den strategisch-taktischen Wert progressi­
ver Rechtsinterpretationen gerechtfertigt werden. 
Die Zubilligung eines Steikrechts für Lehrlinge in einem etwaigen Rechtsstreit 
hängt zweifellos unter anderem davon ab, daß die Gewerkschaften sich diese 
Forderung zunächst selbst zu eigen machen.5 Illusionär wäre eine solche Erwar­
tung indes, wenn sie nicht objektiv hierauf hingewiesen wären. Diese These soll 
einleitend skizziert werden. 
Die mit Abschluß der Rekonstruktionsphase des westdeutschen Kapitalismus in 
den Jahren 1966/67 zunehmenden Verwertungsschwierigkeiten des Kapitals& 

1 SDAJ in ihrer auf dem 2. Bundeskongreß in Dortmund verabschiedeten Erklärung (Dez. 1969), 
vg!. elan, I, 2/1970, Dokumentation S. XI; Jungsozialisten in ihren .Vorschlägen zur Ver­
änderung der Situation der Lehrlinge. (Nov. 1970), vg!. Jungsozialisten in der SPD: Ausbil­
dung statt Ausbeutung, Bonn 1970, S. 12; vgJ. Haug/Maessen. Was wollen die Lehrlinge? 
Ffm, 1971, Anhang. 

Z Zwar spricht Walle, Lehrlingsrecht, Bad Wörishofen 1965, S. 156 von einem .in der Recht­
spredlUng anerkannte(n) Verbot.; die FundsteIle nennt er jcdom nimt. Für das behauptete 
Verbot des Lehrlingsstreiks findet sim lediglim in Hueck-Nipperdey (Säcker), 2. Bd., H. Hlbbd 
(1970) S. 961 eine FundsteIle aus der Remtspremung: RAG v. 30. I. 1932, E 14, S. 366; Hier 
bestand jedom eine vertraglime Verpflimtung des Lehrlings, sich nicht an Streiks zu beteiligen 
und es geht lediglich um die Frage, ob er zu Streikarbeiten eingesetzt werden dürfe. Das RAG 
verneint dies, zum Mißfallen von Hueck, Anm. daselbst. 

3 Hueck-Nipp. (Säcker), a. a. 0; Nikism, Arbeitsremt, 2. Auf!. 19H Bd. 1 S. 715. 
• Vgl. hierzu die Darstellung bei Xenia Rajewsky, Arbeitskampfrecht in der BRD, 

Ffm 1970. 
5 Gemäß § 3 der .Richtlinien des DBG zur Führung von Arbeitskämpfen. von 1949 sind 

Lehrlinge bei Streikurabstimrnungen nicht abstimrnungsberemtigt. 
8 Vg!. hierzu J. Hirsch, Wissensmaftlim-temnismer Fortsmritt und politismes System, Ffrn 1970, 

S. 41 ff. 
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offenbarten mit ihrer krisen haften Entwicklung die Notwendigkeit staatsinter­
ventionistischer Wirtschaftspolitik. Deren Erfolg war entscheidend von der lohn­
politischen Zurückhaltung der Gewerkschaften und der langfristigen Orientie­
rung ihrer Lohnforderungen an den geplanten Entwicklungsdaten ökonomischen 
Wachstums abhängig. Die Bereitschaft der Gewerkschaften zur Kooperation in 
der »Konzertierten Aktion« bedeutete zwar ,.keinen Bruch mit der bisherigen 
lohnpolitischen Praxis und dem programmatischen Selbstverständnis« der ge­
werkschaftlichen Führungskader7 ; denn die bereits in der Mitte der 50er Jahre 
eingeleitete Orientierung der gewerkschaftlichen Lohnpolitik an makroökono­
mischen Daten, die Zentralisierung der Tarifpolitik sowie die freiwillige Unter­
werfung unter die staatlichen Schlichtungsinstanzen hatten die gewerkschaftliche 
Tarifautonomie längst ausgehöhlt. Doch kam die offen proklamierte ,.Einord­
nung der Lohnpolitik als einer abhängigen Variablen in die staatliche Wirt­
schaftspolitik«8 einer vollständigen Aufgabe der zentralen Zielprojektion dieser 
Organisation gleich. 
Dies machte eine Neuorientierung gewerkschaftlicher Politik erforderlich, deren 
- nicht nur von Seiten der Gewerkschaften unvorhergesehene9 - Folge eine Ver­
schärfung des Konflikts zwischen Organisation und Mitgliedern war: In dem 
Maße, in dem die Gewerkschaften ihre Lohnforderungen an staatlich verordne­
ten Lohnleiclinien ausrichteten, mußte das einzig legale Kampfmittel der Lohn­
abhängigen, der zur Durchsetzung von Lohnforderungen organisierte Streik, 
leerlaufen. Die Welle spontaner Streiks in den Jahren 1969/70 machte deutlich, 
daß der Gewerkschaftsbürokratie zumindest zeitweise die Führung der Arbeiter­
schaft aus der Hand geglitten war. Das legalistische Bewußtsein der Gewerk­
schaftsführung - die Tarifverträge waren noch nicht abgelaufen, die Streiks 
daher juristisch illegal - brachte sie in offenen Konflikt mit ihren Mitglie­
dern. tO 

Die Loyalitätskrise zwischen Gewerkschaften und Arbeiterschaft, die sich auch 
gegenüber Lehrlingen abzeichnetll, erfordert eine Reformulierung der gewerk-

7 .Zwischenbericht. über den Stand der Arbeiten am Forschungsprojekt des Instituts für So­
zialforschung, Ffm, über: Die Funktion der Gewerkschallen im Prozeß der gesellschalllichen 
Entwiddung Deutschlands, 1969, Hg.: Redaktionskollektiv _rote Texte. (im folgenden: 
IfS-Scudie), S. 130. 

8 IfS-Studie, S. 119. 

• -Die Welle spontaner Streiks im September 1969 kam nicht nur für die breite Olfentlichkeit 
unvorbereitet: Sie überraschte auch jene, die meinten, sich auszukennen: Gewerkschallier und 
Politiker ebenso wie Sozialwissenschallier. Michael Sd!umann, F. Gerlach, A. Gschlössl, P. 
Milholfer, .Am Beispiel der Septemberstreiks - Anfang der Rekonstruktionsperiode der Ar­
beiterklasse?, Ffm 1971, S. I; zu signifikanten Fehleinschätzungen über Bewußtseinsstand 
und Kampfbereitschall der Arbeiter kommt insbesondere die IfS-Scudie: .Der Zentralisierungs­
tendenz korrespondieren Veränderungen im organisationsinternen Willensbildungsprozeß. Die 
lohnpolicischen Vertretungsorgane ... verhindern vor allem Fehleinschätzungen über den Erfolg 
von Tarifverhandlungen und die Streikbereitscha/l der Mitglieder. Damit. ist die Konformität 
der Mitglieder auch in einer zentralisierten Tarifpolitik hinreichend gesichert .• Zur Kritik an 
dem engen bürgerlichen Horizont der Scudie vgl. das Vorwort des Redaktionskollektivs .rote 
Texte., a. a. O. sowie Altvater/Huisken, _Programmatisd!e Aspekte einer politischen Okono­
mie des Ausbildungssektors. in: Materialien zur politisd!en Okonomie des Ausbildungssektors, 
Erlangen 1971, S. XXV If. 

111 Auszug aus einem Schreiben der IG Bergbau und Energie Bezirk Saar an die streikenden 
Arbeiter: »Kollegen I ... Wir müssen Euch daran erinnern, daß für uns die Friedenspflicht be­
steht. So sehr wir Verständnis für die Haltung der Bergleute haben und wissen, daß Ihr alle 
glaubt, daß Ihr durch den Streik unsere Verhandlungsposition stärkt, bitten wir Euch alle, 
anzufahren . Vertraut Eurer Gewerkschall. Stärkt ihr den Rücken durch Euer Vertrauen .• Zit. 
nach: Institut für Marxistische Scudien und Forschungen. Die Septemberstreiks 1969, Ffm 1969 
S. 6. Anhang. 

11 Auf der vom DGB organisierten Demonstration am 7. Juni 1969, die sich gegen die Verab­
schiedung des Berufsbildungsgeserzes richtete, hinderten die über 10000 anwesenden Lebrlinge 
durd! Sprechchöre das DGB-Bundesvorstandsmitglied Maria Weber erfolgreid! an der Abhal-
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288 scnaftlichen Strategie, wenn sie verhindern will, daß sich die Distanz gerade 
der politisch bewußtesten1Z und aktivsten Arbeiter und Lehrlinge zur Organi­
sation weiter vergrößert. Die Gewerkschaft ist daher objektiv darauf verwiesen, 
»für ihre Autonomie zu kämpfen, die sie nur erhalten kann, wenn sie die Logik 
und die Akkumulationsmechanismen des Monopolkapitals angreift und eine an­
dere Politik und ein neues Entwiddungsmodell sowie andere Vorstellungen über 
den Staat und ein unterschiedliches Machtverhältnis auf der politischen Ebene 
erarbeitet und dafür sorgt, daß diese Vorstellungen durch Massenkämpfe durch­
gesetzt werden.«13 Dies setzt aber die Ausweitung der dysfunktional geworde­
nen Grenzen des Streikrechts, die durch die Rechtsprechung systematisch verengt 
wurden, voraus. 
Daß sich die GewerksdJaften - jedenfalls teilweise - dieser Notwendigkeit be­
wußt sind, beweist die Tatsache, daß sie bereits zu Beginn der Lehrlingsbewe­
gung interne Gutachten zur Legalität des Lehrlingsstreiks erstellt haben.14 Der 
methodisch verengte Ansatz dieser Gutachten ließ die Fragestellung als nicht 
eindeutig beantwortbar erscheinen; die Verfasser kamen zu unterschiedlichen 
Ergebnissen.15 Weil sie zudem auf die Reflexion über die politischen Durchset­
zungschancen der Anerkennung der Rechtmäßigkeit von Lehrlingsstreiks ver­
zichteten, schien den Gewerkschaften ein Handeln »auf eigene Faust« offenbar 
bislang zu riskant: weder wurden die erstmalig in der BRD ausgebrochenen 
spontanen Streiks18 von ihnen unterstützt oder übernommen, noch organisierten 
sie Lehrlingsstreiks im Rahmen tarif- oder ausbildungspolitischer Auseinander­
setzungen. 

I. DIE AUPPASSUNGEN ZUR LEGALITÄT DES LEHIlLlNGSSTREIKS 

Die Frage der Rechtsmäßigkeit von Lehrlingsstreiks wird in der juristisdJcn 
Literatur durchweg durch Rekurs auf das,. Wesen«, die ,.Rechtsnatur« des Lehr­
lingsverhältnisses beantwortet. 
Während von den Befürwortern eines Streikrechts für Lehrlinge das Lehrlings-

tung der geplanten Rede; vgl. Haug/Maessen, a. a. O. S. 148 ff. »Der DGB weiß, daß es jeut 
darauf ankommt, die Gewerksmaften zu mobilisieren und ihre Arbeit den jungen Mensmen 
wieder näher zu bringen. Bisher entsteht der Eindrudt, daß sim die jugendlimen Arbeitnehmer 
von den Gewerksmaften verlassen fühlen ... ', so das Gewerksmaftsblatt »Welt der Arbeit., 
37!I969, zit. nam Haug/Maessen, a. a. O. S. 166. 

1! Nam der Untersumung von Smumann/Gerlam/Gsmössl u.a. haben für 10"/' der befragten 
Arbeiter die Gewerksmaften aufgehört. ,ihre< Organisation zu sein ... Nur für das Verhältnis 
dieser Befragtengruppe zur Gewerksmaft gilt, was der Begriff der Entfremdung eisentlim 
meint: Verselbständigung der Bürokratie, Eigenleben des Apparats, der nimt nur die ursprüng­
lime Zielsetzung vernamlässigt, sondern im Zweifelsfall die eigenen Vorteile aum dann wahr­
nimmt, wenn sie unmittelbar den Interessen der Arbeiter zuwiderlaufen - die Gewerksmaft 
als Arbeiterverräter .• (a. a. O. S. 69, 70). 

13 A. Gorz, Der smwierigc Sozialismus, Ffrn 1968 S. 21 f. 
14 Gutamten von Dr. Frey (IG Druck und Papier) v. I. 12. 1969 und von Dr. Gester (Remtsal>­

teilung im DGB-Bundesvorstand) v. 2.3.197°; abgedrudtt in ]S-magazin lI/a 1970 
S. 15 ff ; 

15 Während Dr. Frey die Remtmäßigkeit von Lehrlingsstreiks verneint, wird sie von Dr. Gester 
bejaht. 

16 Vom 23.-27. I I. 1970 streikten in Ffm ca. 100 städtisme Lehrlinge erfolgreim für eine Ver­
besserung der Ausbildungssituation; im Rahmen der Chemietarifauseinandersetzungen kam es 
erstmals bei Bayer-Leverkusen zu einer Beteiligung von Lehrlingen an einem .arbeitsremtli­
men. Streik; in beiden Fällen wurde mit sofortiger Kündigung der Lehrverhältnisse gedroht, 
vgl. Rotes Berimtsheft, Streik informationen der Aktionsgruppe LAW, Ffm 1970 und Frankfur­
ter Rundsmau v. I. 7. 1971. 
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verhältnis primär als Arbeitsverhältnis angesehen wirdl7, geht die h. M.lS davon 
aus, daß »im Mittelpunkt des Lehrverhältnisses der Ausbildungszweck«l9 steht 
und »diese Zielsetzung ... seine Rechtsnatur und die Rechte und Pflichten von 
Lehrherrn und Lehrling bestimmt«~o welche »vor Anwendung jeder einzelnen 
dem Arbeitsrecht zugehörigen Norm eine Nachprüfung notwendig (macht), ob 
sie mit dem Wesen des Lehrvertrages vereinbar ist«.21 Das Streikrecht aber 
»widerspricht dem Wesen des Lehrverhältnisses und ist mit ihm unvereinbar«.~~ 
Ahnlich hintergründig argumentieren regelmäßig die Vertreter der h. M.~3, wenn 
sie nicht darüberhinaus in besonders geschickter Weise zunächst den arbeits­
rechtlichen Charakter des Lehrverhältnisses mit dem Hinweis auf das fehlende 
Streikrecht abgelehnt hatten.24 

Doch haben beide Seiten zusätzlich zu diesen Begründungen aus dem» Wesen«, 
dem »Zweck« oder der »Rechtsnatur«26 eine Reihe weiterer Argumente gesam­
melt: 

17 Arbeitsrechtskollektiv im Lehrlingszentrum Heidelberg, Streik recht für Lehrlinge, Rote Robe 
1971 S. 10 ff.; Farthmann, AR-Blattei .Lehrvertrag-Lehrverhältnise III B IV; Gester, a. a. 0.; 
Groß, Das Lehrverhältnis nach der Bundeshandwerksordnung unter besonderer Berücksichti­
gung des Lehrvertrages, AuR 1954 S. 1]8 ff.; Schnorr v. Carolsfeld. Die rechtlichen Grundsätze 
des LehrJingsproblems, RdA 1959 S. 206 ff.; ebenso die Informationen im Betriebsberater 
1948 S. 572, 1949 S. 159; sowie Erlaß des hess. Kultusministeriums v. 19.2.1949 ABL Hess 
Min Kultus 1949 S. 103 (vom damaligen CDU-Minister und heutigen Bundesverfassungsrichter 
Stein (!); differenzierter: U. Stascheit, Lehrlinge dürfen streiken, express International, Nr. 
IIO (1971) S. 10. 

18 Brox-Rüthers, Arbeitskampfrecht, S. 169; Bulla, AR-B lattei D, Arbeitskampf, II D, IV 4; 
Engelich, DRdA 196] S. 334 Anm. 45; Frey, a. a. 0.; Hueck-Nipp. (Säcker), a . a. 0 . ; Nikisch, 
a. a. 0; Roemheld, Entwicklungslinien im Recht des Lehrverhältnisses von der GewO v. 
2r. 6.1869 bis zur Gegenwart, Diss. Göttingen 1956 S. 215 ff.; RohlJing, Hauptprobleme des 
Lehrlingsrechts, RdA 1950 S. 3P; Walle, Lehrlingsrecht (1965) S. 159; Wallenberg. Haben 
Lehrlinge ein Streikrecht? BB 1949 S. 100; Wehr. Die Aussperrung im legitimen Streik, Arb. u. 
Soz. Pol. 1958 S. IIO; weitere Nachweise bei Hueck-Nipp., (Säcker) a. a. O. 

tu Hueck-Nipp., 7. Auf!. (1965) 1. Bd. 1. Hlbbd S. 737. 
!O Babrowsky-Gaul, Das Arbeitsrecht im Betrieb, 6. Auf!. (1970) S. 94. 
21 LAG Düss. v. 18.8.1955, zit. nach Walle, a. a. O. S. 156. 
12 Walle, a. a. O. S. 159. 
13 Hueck-Nipp. (Säcker), a. a. 0.: > .•. würde Sinn und Zweck des Lehrverhältnisses wider­

sprechene oder Nikisch, a. a. 0.: ... >schwer mit dem Wesen und Zweck des Lehrvertrages zu 
vereinbarene. 

U >Eine Entgeltregelung . " kann aber ebensowenig wie alle anderen Normen des Arbeits­
rechts ... nur auf Grund eines solchen Schematismus das mit der Lehre untrennbar verbundene 
Ausbildungs- und Erziehungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis umdeuten (I). Würde diese 
rechtliche Folge eintreten, so wäre die juristische Zuordnung zweier Tatbestände sinnlos oder 
unverständlich. Zunächst ..• Weiter wäre nicht einzusehen, das Streikrecht für Lehrlinge ab­
zulehnen.e Walle, a. a. O. S. 156; bereits 3 Seiten später ist es dann bereits das .Wesene des 
Lehrverhältnisses, welches das Streik recht ausschließt. 

25 Hinsichtlich der vielberufenen Rechtnatur herrscht auf Seiten der h. M. ziemliche Verwirrung: 
Die Skala der Denominationen reicht vom .reinen Berufsausbildungs- und Erziehungsverhält­
nise (Nikisch, Walle) über ein .in-erster-Linie-Berufsausbildungs- und Erziehungsverhältnis. 
(BAG v. 10. ]. 1957 - AP Nr. 21 zu § 612 BGB) bis zum >Arbeitsverhältnis besonderer Art. 
(Hueck-Nipp., a. a. O. S. 83, 737 ff.); die rechts dogmatischen Folgerungen dieser Einordnun­
gen des Lehrverhältnisses werden selten ausgeführt. Während nach Nipp., a. a. O . S. 738 
.beide Teile zur Leistung von Diensten verpflichtet sind, der Lehrling zur Betätigung im Be­
triebe des Lehrherrn, der Lehrherr zur Anleitung und Unterweisung des Lehrlings., ist die 
Konsequenz der Auffassung vom .reinen. Berufserziehungsverhältnis, daß der Dienstberech­
tigte der Lehrling, der Dienstverpßichtete aber der Lehrherr ist. Präzis dargestellt hat dies 
von den Anhängern dieser • Theorie. meines Wissens nur ihr Begründer Lotmar vor dem 
1. Weltkrieg: • Im Lehrverhältnis als Arbeitsverhältnis ist es regelmäßig der Lehrer und nur 
dieser, der Arbeit im Rechtssinne leistet, der für die Arbeit des Lehrens Arbeitnehmer (I) ist, 
während die receptive, nachahmende oder nachschaffende Tätigkeit des Schülers nicht selbst Ar­
beit im Rechtssinne, sondern Voraussetzung oder Erzeugnis der Arbeit des Lehrers ist.e (zit. 
nach Roemheld, a. a. O. S. 48). Dies bedeutet eine schon fast groteske • Umkehrung der tat­
sächlichen Verhältnisse. (Schindler, Die gesetzliche Neuregelung der Berufsausbildung der Ju­
gendlichen, Köln 1953 S. 45), die ihre heutigen Verfechter so deutlich nun doch nicht gerne 
aussprechen . 
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I. Von der streikfreundlichen Position aus wird angeführt, daß zahlreid1e Ge­
setze die Lehrlinge zu den Arbeitnehmern zählen26, daß der Lehrling Mitglied 
der Gewerkschaften sein könne und folglich auch das Recht haben müsse, an 
einem gewerkschaftlich organisierten Streik teilzunehmen, weil unzweifelhaft die 
Höhe der Lehrlingsvergütung, der Weihnachtsgratifikation, die Dauer des Ur­
laubs und der Arbeitszeit tarifvertraglich geregelt werden könnten27 ; es sei ihm 
nicht zuzumuten, als Streikbrecher zu fungieren 28 und schließlich sei die tatsäch­
liche Situation der Lehrlinge von der »gewöhnlicher« Arbeiter nicht oder nur 
unwesentlich verschieden.29 

2. Die h. M. führt dagegen an, daß der auf die Erreichung des Ausbildungszieles 
gerichtete Lehrvertrag »ein gegenseitiges Vertrauen (bedingt), eine persönlich 
engere Bindung als sie bei einem üblichen Arbeitsverhältnis von vorneherein 
gegeben ist ... Dieses engere Band, das das Lehrverhältnis seinem Zweck und 
Herkommen nach zwischen den Beteiligten knüpft, widerstreitet schlechthin einer 
Kampfmaßnahme«.3o Außerdem könne die Ausbildung "durch eine Streikbetei­
ligung offensichtlich nicht verbessert werden ... Der Lehrling kann weder seine 
Position verbessern noch kann er das selbstgestellte Ausbildungsziel besser oder 
schneller erreichen«.sl Im Gegensatz zum Arbeitsverhältnis trete im Lehrverhält­
nis, "das ja nicht die gegenwärtige Existenzgrundlage des Lehrlings bildet«3!, 
die soziale Abhängigkeit nicht in Erscheinung und die Ausbildung verursache, 
worauf "in Berichten der Industrie ... hingewiesen«S! wird, den Lehrherrn er­
hebliche Kosten. 

II. KRITIK DER BISHERIGEN DISKUSSION ZUM LEHRLINGSSTREIK 

Beide Positionen argumentieren auf der Grundlage traditioneller juristischer 
Systematik. Die Eingrenzung der Fragestellung auf die Alternative, ob das Lehr­
lingsverhältnis als Arbeitsverhältnis mit der quasi-automatischen Rechtsfol-ge 
des Streikrechts oder primär als Erziehungsverhältnis mit der Konsequenz der 
Ablehnung des Streikrechts zu qualifizieren sei, bedeutet eine folgenreiche Ver­
engung der Diskussion; denn sie impliziert zweierlei: einmal die Akzeptierung 
der ausschließlichen Garantie des Streikrechts im Rahmen von Arbeitsverhält­
nissen mitsamt allen von der Rechtsprechung eingeführten inhaltlichen und ver­
fahrensmäßigen Beschränkungen des Streikrechts. Zum anderen die übernahme 
des von der h. M. zugrundegelegten streikfeindlichen Ausbildungs- und Erzie­
hungsverständnisses. 

!8 Arbeitsgerimt,gesetz, § sI; Betriebsverfassungsgesetz, §§ 4 I, S, 20 I; Kündigungsschutzge­
,etz, § I; Personalvertretungsgesetz, §§ S, 6, 2) 11; UWG § 17 I; vgl. Arbeit,recht,kollektiv, 
a. a. O. S. 11. 

n Arbeitsrechtskollektiv, a. a. O. S. 12; Gester, a. a. O. S. 3, 4; BB 1948 S. S72; Farthmann, 
a. a. 0.; Groß, a. a. O. S. 141. 

!8 Arbeitsrechtskollektiv, a. a. O. S. 13; So.Uner, Arbeitsremt, 1969 S. 93. 
tt Arbeitsrechtskollektiv, a. a. O. S. 12; Groß, a. a. O. S. 141; Schnorr v. Carolsfeld, a. a. O. 

S.2I). 

iIO Wollenberg, a. a. O. S. 100; Roemheld, a. a. O. S. 216. 

31 Wollen berg, a. a. 0.; Rohlfing, a. a. O. S. JJ2; Frey, a. a. O. BI. 4, S: .Entzieht ,im der Lehr­
ling ,treikweise der Ausbildung, so schadet ... er nur sich ,elbst.« - .Dadunn, daß der Ar­
beitgeber zeitwei,e die Lehrlinge nicht ausbilden muß, er auch keine Au,bildung,beihilfe zu 
zahlen hat, wird der Arbeitgeber ... nur entlastet.« 

I! Wollenberg, a. a. O. 
33 Rohlfing, a. a. O. S. 329. 
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Indem die Befürworter eines Streikrechts für Lehrlinge diese Prämissen undisku­
tiert übernehmen, bleiben sie - wenn auch negativ - auf die h. M. fixiert. i14 

Darüberhinaus hat die Charakterisierung des Lehrlingsverhältnisses als Arbeits­
verhältnis sowohl in juristischer wie tatsächlicher Hinsicht an Plausibilität ver­
loren: Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) von 1969, welches sowohl inhaltliche 
wie organisatorische Rahmenvorschriften für fast sämtliche35 Lehrlingsausbil­
dungsverhältnisse enthält, unterscheidet durchgängig zwischen dem Begriff 
»Arbeitsverhältnis« und »Berufsausbildungsverhältnis« (v gl. §§ 5, 17, 19 
BBiG). Nach § 3 II BBiG sind auf den »Berufsausbildungsvertrag, soweit sich 
aus seinem Wesen und Zweck und aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, die 
für den Arbeitsvertrag geltenden Rechtsvorschriften und Rechtsgrundsätze an­
zuwenden«. Dies macht deutlich, daß das Gesetz den Berufsausbildungsvertrag 
als einen eigenen Vertragstypus begreift, der allerdings dem Arbeitsvertrag'weit­
gehend angenähert ist.38 Es bedarf daher zumindest einiger juristischer Kunst­
griffe, das Lehrlingsverhältnis weiterhin umstandslos als Arbeitsverhältnis zu 
deklarieren37, wodurch der Oberzeugungskraft der Argumentation nicht gerade 
gedient wird.3B Zudem läuft diese Argumentation der Tendenz zuwider, die 
Lehrlinge insbesondere in der Industrie außer halb des unmittelbaren Produk­
tionsprozesses in eigens dafür eingerichteten betrieblichen oder überbetrieblichen 
Lehrwerkstätten" sowie Berufsfachschulen40 und sonstigen schul artigen Einrich-

34 Eine Ausnahme bilden lediglich die Ausführungen von Stascheit, a. a. 0.: er begründet das 
Streikrecht für Lehrlinge primär aus dem Interessengegensatz zwischen Unternehmer und 
Lehrling, welches die Ausbildung insgesamt strukturiert, folgert aber daraus doch, daß .kein 
Grund (besteht), das Lehrlingsverhältnis anders als jedes andere Arbeitsverhältnis zu behan­
deln .• 

35 Mit Ausnahme der Lehrlingsausbildung im öff. Dienst und in der Binnenschiffahrt, § 2. BBiG. 
Die Ausführungen im folgenden beschränken sich daher auf die Berufsausbildung in der .priva­
ten Wirtschaft., soweit sie durch die Industrie- und Handelskammern (IHK) und die Hand-
werkskammern (HK) getragen wird. .. 

31 Dies wird ferner durch die Bezeichnung der Leistung des .Ausbildenden. (Lehrherrn) als 
.Vergütung. anstelle des früher verwendeten Begriffs der .Erziehungsbeihilfe. deutlich, zum al 
diese Vergütung gern. § 10 BBiG mit fortschreitender Ausbildungsdauer zu erhöhen ist, weil 
neben den steigenden Bedürfnissen des .Auszubildenden. (Lehrling) .aber auch die Ausbil­
dungsleistungen des Auszubildenden wertvoller werden. (Ausschußbericht zu § 10 Abs. 1 u. 
1 BBiG, zit. nach Arbeitsrechtskollektiv : a. a. O . S. 12) . 
Das Lamento von Natzel (Die Vergütung des Auszubildenden, DB . 1970 S.2.2.67), daß .der 
Gesetzgeber . .. damit aber (I) doch (I) wohl (I) dem spezifischen Charakter des Berufsausbil­
dungsverhältnisses kaum voll (I) gerecht (I). werde, weil sich .mit dem Wort .Vergütung< 
automatisch die Vorstellung einer erbrachten Arbeitsleistung, die entgolten werden muß. ver­
binde, steht in bester Tradition juristischer Wissenschaftlichkeit: .Die Erziehungsbeihilfe ist, 
wie der Name (I) besagt, ... ein Opfer (I), das der Lehrherr für die Heranbildung des Fach­
arbeiternachwuchses zu bringen hat., Nikisch, a. a. O. S. 713. 

37 Arbeitsrechtskollektiv, a. a. O. S. 11: .Es ist daher davon auszugehen, daß es sich bei dem 
Lehrverhältnis um ein Arbeitsverhältnis handelt, auf das arbeitsrechtliche Rechtsvorschriften 
und Grundsätze anzuwenden sind .• ~hnlich Gester, a. a. 0.: .Der Auszubildende ist Arbeit­
nehmer 1. S. des Arbeitsrechts und das Ausbildungsverhältnis ist ein Arbeitsverhältnis ...• 

la Argwöhnte doch Walle (a. a. O. S. rs6) bereits im Jahr 1965, daß die juristisch vorgetragene 
Behauptung eines Streikrechts für Lehrlinge nicht allein der interresselosen reinen Wissenschaft 
zu verdanken sei: .Zwar wird dieses in der Rechtslehre und in der Rechtsprechung (?) aner­
kannte Verbot immer wieder und immer stärker angegriffen. In diesem Punkte treten aber die 
wahren Gründe zu Tage, warum das Lehrverhältnis zu einem Arbeitsverhältnis gestempelt 
(I) werden soll •. Leider nennt auch er die wahren Gründe ebensowenig wie die Fundstellen 
der angeblich feststehenden Rechtsprechung, sondern fährt dagegen - ganz in der Manier eines 
.Ausbildenden. fort: .Für die rechtliche Beurteilung eines Tatbestandes haben jedoch die Mo­
tive, die außer halb der Rechtssphäre liegen, auszuscheiden. Eben weil sich der Lehrling noch 
in der Berufsausbildung und in der Berufserziehung befindet, muß ihm - trotzdem er in der 
Arbeitswelt steht - folgerichtig die Beteiligung am Streik bis nach Beendigung der Lehrzeit 
verwehrt bleiben .• Eben. 

39 Bisher liegt erst eine - zudem veraltete und in ihrem statistischen Aussagewert sehr zweifel­
hafte - Erhebung über die Zahl der Lehrwerkstätten vor: .Die industriellen Lehrwerkstätten 
1964, Auswertung einer Lehrwerkstättenerhebung - Stand 31. ll. 1963 - im Bereich der I und 
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tungen auszubilden. Das am weitesten entwickelte Ausbildungsmodell im Rah­
men betrieblicher Lehrwerkstätten ist der Rahmenstufenplan des Krupp-Kon­
zerns. Dieses - entsprechend dem zukünftigen Bedarf des Konzerns an unter­
schiedlich qualifizierten »Arbeitskräften« - in 4 Stufen gegliederte Ausbildungs­
system41 zielt darauf ab ,.die Anforderungsstruktur des Industriebetriebes mit 
den eignungs- und begabungsmäßigen Gegebenheiten des Nachwuchs- und Ar­
beitskräfteangebots in Einklang zu bringen. Produktionsfähigkeit und Produk­
tivität können ... nur noch erhalten und gesichert werden, wenn .. . garantiert 
wird, daß zu jedem Zeitpunkt die jeweilige Qualifikation der Mitarbeiterschaft 
dem jeweiligen technischen Stand der Produktionsanlagen entspricht«.42 
Diese jüngste Variante zur effektiven Umstrukturierung der Lehrlingsausbildung 
entsprechend den Verwertungsbedürfnissen des großindustriellen Einzelkapitals 
ist im BBiG gezielt abgesichert worden: pamit bereits nach dem ersten Ausbil­
dungsjahr ein entsprechender Teil von Lehrlingen - als zukünftige Hilfsarbei­
ter43 - "ausgesondert« werden kann und für ausschließliche produktive Verwen­
dung im Betrieb einsetzbar ist, gestattet das BBiG gern. § 26 I "in den Fällen 
des Abs. I« (Stufenausbildung) die vorgeschriebene Mindestausbildungsdauer 
von 2 Jahren (§ 25 11 Nr. 2 BBiG) zu unterschreiten. 
Der Widerstand der Lehrlinge bei Krupp" gegen dieses als "Revolution in der 
Lehrlingsausbildung« gefeierte Ausbildungsmode1145, insbesondere aber ein et­
waiger Streik, könnte mit der Berufung auf den arbeitsrechtlichen Charakter 
des Lehrlingsverhältnisses nicht gerechtfertigt werden: er richtete sich nicht auf 
die tarifvertraglich regulierbare ,.Gestaltung von Arbeitsbedingungen«46, son­
dern auf eine Veränderung der ausbildungsrechtlichen Regelung der Lehrver­
hältnisse, die zum Bereich des öffentlichen Rechts gezählt wird47 , und wäre daher 

HK des Bundesgebiets und West-Berlins«, Hg: Arbeitsstelle für betrieblime Berufsausbildung, 
Bielefeld 1966. Die behauptete Tendenz läßt sim immerhin zuverlässig bestimmen: danam 
wurden 1958 rund 42'/0 der industriellen Lehrlinge für durchsmnittlim I Jahr in solmen Lehr­
werkstätten von hauptamtlimen Ausbildern ausgebildet. Vgl. Lempert, Leistungsprinzip und 
Emanzipation, Ffm 1971 S. 10, 77; zur Kritik an der Studie: W. D. Winterhager/B. Lutz, 
Zur Situation der Lehrlingsausbildung, Sttgt 1970 S. 40; Berufsausbildung und temnisme Re­
volution in Westdeutsmland, DWI-Forsmungshefte 4!t968, S. 30 ff. 

40 Unter Berufsfamsmulen versteht man Vollzeitsmulen, die entweder wie die Handelsschulen 
und Höheren Handelssmulen öffentlime Einrimtungen sind oder als gewerblime privat be­
trieben werden. Die Ausbildung an diesen gewerblimen Berufsfamsmulen, die 1964 von 1,3010 
aller gewerblimer Lehrlinge besumt wurden, kann die betrieblime Lehre voll oder teilweise 
ersetzen. Ihr Besum setzt regelmäßig die Bezahlung von Smulgeld voraus; vgl. »Berufsausbil­
dung und temnisme Revolution in Westdeutsmland«, a. a. o. S. 46 ff. 

41 Zur Einführung dieses Modells erklärte der Leiter der Abteilung Personalplanung im Krupp­
Konzern, Karl-Otto Breustedt, daß sim auf dem Gebiet der Smlosser-Masminen- und Elektro­
berufe die Belegsmaft wie folgt zusammensetze: aus »25'1, Hilfsarbeitern (Betriebswerkern), 
von denen lediglim praktisme Leistungsfähigkeit erwartet wird und für die eine einjährige 
Ausbildung ausreimt; 45°/0 minderqualifizierten Famarbeitem (Famarbeiter Ir), für die eine 
zweijährige Ausbildung für hestimmte Bedienungs- und Kontrolltätigkeiten genügt und bei 
der ebenfalls die praktische Unterweisung im Vordergrund steht; 20°/. qualifizierten Famarbei­
tern (Famarbeiter I) mit dreijähriger Ausbildung; sowie 10·/. temnismen Angestellten.« K. 
O. Breustedt, in: Der Arbeitgeber, Düsseldorf, Nr. 2Ih.2. v. 2.0. 11.1965 S.630 ff., zit. nam 
Der Spiegel, IS!t970 S. 76. 

U Breustedt, a. a. O . S. 630. 
f3 Handelsblatt, Düsseldorf, Nr. 70 v. 9./tO. 4. 1965. 
U Vgl. H. Lismka-Arbert, Die Lehrlinge bei Krupp packen aus, in: Aufwärts, Jg. 2.2 H. III 

1969 S. 10; zur Kritik des Stufenplans vgl. Crusius, Kritik des Betufsbildungsgesetzes, 0. 0 ., 
o. J . (1970) S. 2.S ; HaugfMaessen, a. a. O . S. 133; K . H . Roth, Unwissen als Ohnmacht. The­
sen zu einer Analyse des bundesrepublikanismen Machtkartells, SOS-Info (Ffm) Nr. 2.0 
S.7 ff. 

45 Handelsblatt, Düsse1dorf, Nr. 70 v. 9.IIO. 4. 1965. 
48 Hueck-Nipperdey, Grundriß des Arbeitsremts, Ffm 1965 S. 2.84. 
47 Vgl. Walle, a. a. O. S. 69 ff.; M. Wentzel, Autonomes Berufsaushildungsrecht und Grundge­

setz, Sttgt. 1970 S. 36 ff. 
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nach der traditionellen Systematik in jedem Fall als »politischer Streik .. sozial­
inadäquat. 
Will daher die Behauptung eines Streikrechts für Lehrlinge nicht selbst nur bloße 
Versicherung bleiben, so kann sie sich nicht länger damit begnügen, den arbeits­
rechtlichen Charakter des Lehrverhältnisses in den Vordergrund zu stellen. Viel­
mehr muß sich die Diskussion der h. M. auf das von ihr behauptete,. Wesen« und 
den »Zweck" des Lehrverhältnisses als Ausbildungs- und Erziehungsverhältnis 
selbst beziehen. Hierzu ist zunächst die rechtliche Qualifizierung des Lehrver­
hältnisses als Berufserziehungsverhältnis vor dem Hintergrund der geschicht­
lichen Entfaltung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse und ihrer spezi­
fischen Verwertungsbedürfnisse zu rekonstruieren. 
Erst diese Analyse erlaubt es, die in der rechtlichen Regelung des Lehrlingsver­
hältnisses zum Ausdruck kommenden Interessen konkret zu benennen. Zugleich 
ist sie Voraussetzung dafür, über deren abstrakte Kritik, die i. d. R. durch Kon­
frontation mit einer nicht minder abstrakten Konzeption von demokratischer 
Ausbildung erfolgt48, hinauszugehen und einzuschätzen, ob die Aufhebung der 
überkommenen Berufserziehungsideologie im Rahmen der kapitalistischen Ge­
sellschaft gegenwärtig selbst erforderlich geworden ist: erst dann kann mit einer 
praktisch folgenreichen Kritik der h. M. gerechnet werden. 

In. DIE RECHTLICHE QuALIFIZIERUNG DES LEHRVERHÄLTNISSES BIS ZUM AB­
SCHLUSS DER REKONSTRUKTIONSPHASE DES WESTDEUTSCHEN KAPITALISMUS 

Die These, daß es sich bei dem Lehrverhältnis nicht um ein Arbeitsverhältnis, 
sondern um ein von diesem zu unterscheidendes Berufserziehungsverhältnis han­
dele, findet erst in der Weimarer Zeit zunehmend Anhänger in der juristischen 
Diskussion.49 Propagiert wird sie hier vorwiegend von Vertretern des berufs­
ständisch organisierten Handwerks.50 Dabei stand das erklärte Interesse im Vor­
dergrund, die Autonomie der Innungen und Handwerkskammern in der öffent­
lich-rechtlichen Ausgestaltung der Berufsausbildung in ausbildungsrechtlicher 
Hinsicht51 zu legitimieren bzw. auch auf die individual:vertragliche Seite der 
Lehrverhältnisse auszudehnen5z und den von gewerkschaftlicher Seite angemel-

48 So z. B. M. Baethge, Ausbildung und Herrs<naft, Frankfurt/M. 1970. 
4D Vgl. OLG Kiel v. 20.6.192) (RABI 1924, amtl. T. 5.394): .Der Lehrvertrag ist nimt 

etwa eine Unterart des Arbeitsvertrages. Er ist vielmehr ein Vertrag eigener Art .• Weitere 
Namweise aus Remtspremung und Literatur bei Roemheld, a. a. O. S. 108 Fn. 307. 

50 Dethloft, Dt. Hw. BI. 1928 5.181 ff.; 1929, 5.72 ff . Rohlfing, Handwerker in Remt und 
Remtsgang, 1930 Bd. 1 S. 272; vgl. Smönrim, Die Neugestalrung des Handwerkslehrlings­
remts, Diss. Leipzig, 19)6, S. 12 ff.; Roemheld, a. a. O. S. 108 ff. 

SI Mit Einführung der Gewerbefreiheit durm § 14 des Gewerbepolizeigesetzes v. 7.9. 18Il und 
die allg. Gewerbeordnung v. 17. 1. 1845, §§ 1 ff. wurden die öffentlim-remtlimen Befugnisse 
der Zünfte völlig aufgehoben. Erst durm die zahlreimen NovelIierungen zur Gewerbeordnung 
v. 21 . 6.1869 (GewO für den Norddeutsmen Bund, ab 1871 Reimsgewerbeordnung), zuletzt 
durm die Novelle v. 30. 5. 1908 (RGB 1908 S. 356 ff .) wurde den Handwerksinnungen und 
-kammern wieder vollständige Autonomie in der berufsrechtlichen Ausgestaltung der Lehr­
lingsausbildung eingeräumt; vgl. Smönrim, a. a. O. S. 8 ff . 

6! Dieser Auffassung folgten zunämst auch einige Gerimte, mit der Begründung, daß es wegen 
der volkswirtsmaftlim so bedeutenden Aufgaben der Innungen und Handwerkskammern auf 
dem Gebiet des Lehrlingswesens nimt zulässig sei, ihre Befugnisse auf den öffentlim-remtlichen 
Teil des Lehrverhältnisses zu begrenzen; vgl. OLG Naumburg, v. 17.6.1924, ]W 1925, S. 28t ö 
LAG Dresden, v. 1.12.1927, ARS Bd. 2, 5.96 (LAG); Dagegen RAG E I, 313: .Hätte das 
Gesetz der ihnen (den Kammern) vorbehaltenen Regelungen des Lehrlingswesens eine so weit­
reimende Wirkung .•. einräumen wollen, so hätte dies ..• unzweideutig zum Ausdruck kom­
men müssen«. 

293 
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294 deten Ansprum auf institutionell gesimerte Mitwirkung bei Organisation und 
Kontrolle der Berufsausbildung63 einerseits, auf tarifvertraglime Regelung der 
Höhe der Lehrlingsvergütung, Dauer der Arbeitszeit und des Urlaubs anderer­
seits abzuwehren.54 

Zur theoretismen Fundierung dieser These wurde - und wird in der juristismen 
Literatur bis heute - auf einen emphatismen vorindustriellen Berufsbegriff re­
kurriert: So wendet sich Walle, "um das Lehrverhältnis in seinem innersten We­
sen zu erfassen« der Frage zu, .. worin in Wahrheit die Substanz, das Essentielle 
des Lehrverhältnisses besteht«.66 Hierzu führt er aus: 

• Von vorneherein steht fest, daß der ,Beruf< über das ,Arbeitsverhältnis< hinausgeht. 
Er beinhaltet in besonderer Weise sittlidte und ethisdte Gesidttspunkte, die in der Ge­
sinnung und Haltung des einzelnen zum Ausdruck kommen, also subjektive Voraus­
setzungen darstellen ... Das Berufsethos schafft das Höherwertige gegenüber der nur 
ausübenden und ausgeführten Tätigkeit als soldter, gleidtviel, ob diese Tätigkeit 'ge­
lernt< oder ,ungelernt< ist ... objektiv kommt ... dann dazu, daß der Beruf für die 
Dauer und nidtt nur als vorübergehende Besdtäftigung gewählt wird ... Hier liegt ... 
unsidttbar, aber audt unverzidttbar - das Unwägbare, das der Eigenart gerade unseres 
Volkes entspridtt und seine innere Einstellung zur Arbeit als einer notwendigen - und 
begrüßenswerten! - sittlidten Voraussetzung für ein edttes menschlidtes Dasein kenn­
zeidtnet. Dieser Standpunkt muß gewahrt bleiben, wenn das deutsdte Volk weiterhin 
Unvergänglidtes zur Kultur der Mensdtheit beisteuern will.«55 

Dieses "positive« Berufsverständnis, .. mit dem vor allem das Christentum auf das 
Innigste verbunden (ist), da es den Beruf als eine )vocatio<, als Anruf Gottes an 
den Mensmen ansieht«67, hat seine reale gesellsmafl:lime Basis in der mittelalter­
lich-ständismen Gesellsmafl: . 

• Die Teilung der Arbeit war in den Städten zwisdten den einzelnen Zünften nodt (ganz 
naturwiidtsig) und in den Zünften selbst zwisdten den einzelnen Arbeitern gar nidtt 

53 Auf dem 10 Kongreß des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes v. 30. 6.-~. 7.1919 in 
Nürnberg wurde an erster Stelle die völlige Beseitigung der Innungen gefordert (I, 1 der sog . 
• Nürnberger Beschlüsse«, abgedr. in: Soziale Praxis und Archiv für Volkswohlfahrt, Bd. XXIX, 
S. 324 ff.). 
Im Jahr 1927 wurde ein Regierungsentwurf für ein neues Berufsausbildungsgesetz fertiggestellt, 
der - ähnlich wie im heutigen BBiG - bei den Kammern und Innungen die Bildung paritätisch 
besetzter Berufsausbildungsausschüsse vorsah. (Regierungsentwurf RA BI 1927, Beil. Nr. 10). 
vgl. zum Entwurf: Dethloff, Zur Vorlage des Entwurfs eines Berufsausbildungsgesetzes, Dt. 
Hw. BI. 1929, S. 313 ff.; Der Entwurf wurde im August 1929 dem Reichtstag zugeleitet, jedoch 
nicht verabschiedet, vgI. Schönrich, a. a. O. S. 14 ff.; Roemheld, a. a. O. S. 116 ff. 

64 Nach Erlaß der Tarifvertragsordnung (TVO) v. 2). 12. 1918 (RGBI 1918, S. ~46) vertraten 
die Gewerkschaften die Ansicht, daß die TVO auch für Lehrlinge Geltung habe, weil der Lehr­
vertrag als Arbeitsvertrag i. S. von § 1 TVO und die Lehrlinge als gewerbliche Arbeiter i. S. 
von § 17 TVO anzusehen seien. Demgegenüber wurde von seiten des Handwerks behauptet, 
der Lehrvertrag sei ein reiner Erziehungsvertrag und kein Arbeitsvertrag. Dethloff, Dt. Hw. 
BI. 1928, S. 181 f. betonte, daß es der Gestaltung der Beziehungen zwischen Lehrherrn und 
Lehrling abträglich sein müsse, wenn sich in den Köpfen der Lehrlinge das Bewußtsein fest­
setze, Gegenstand eines Wirtschaftskampfes zu sein. 
Dementsprechend bestimmte das von der Dt. Handwerkskammer herausgegebene Lehrver­
tragsmuster, daß der Lehrling gewerkschaftlichen Vereinigungen irgendwelcher Art nicht bei­
treten dürfe ohne die ausdrückliche Genehmigung seines Lehrherrn. Die übereinstimmung der 
Lehrverträge mit dem Lehrvertragsmuster wurde - und wird bis heute - dadurch gesichert, 
daß andernfalls der Lehrvertrag nicht in die bei den Kammern geführten .Lehrlingsrollen« 
eingetragen und der Lehrling dann nicht zur Gesellenprüfung zugelassen wird, vgI. Schönrich, 
a. a. O. S. 12 ff.; vgI. zur heutigen Situation: M. Wentzel, a. a. O. S. )6; Walle, a. a. O. 
S. 8, Fn. «; 
Das RAG (v. 28.2.1931, E 8/27) folgte damals der Auffassung der Gewerkschaften mit dem 
Argument, daß der Lehrvertrag im wesentlichen als Arbeitsvertrag anzusehen sei. 

55 Walle, a. a. O. S. 141. 
U DgI. a. a. O. 
57 DgI. a. a. 0., S. 142; heute noch faßt die katholische Soziallehre den Berufsbegriff in bezug 

auf eine berufs ständisch geordnete Gesellschaft. 
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dunhgeführt. Jeder Arbeiter mußte in einem ganzen Kreise von Arbeiten bewandert 
sein, mußte alles machen können, was mit seinen Werkzeugen zu machen war; der be­
schränkte Verkehr und die geringe Verbindung der einzelrum Städte unter sich, der Man­
gel an Bevölkerung und die Beschränktheit der Bedürfnisse ließen keine weitere Teilung 
der Arbeit aufkommen, und daher mußte jeder, der Meister werden wollte, seines gan­
zen Handwerks mächtig sein. Daher findet sich bei den mittelalterlichen Handwerkern 
noch ein Interesse an ihrer speziellen Arbeit und an der Geschicklidtkeit darin, das sich 
bis zu einem gewissen bornierten Kunstsinn steigern konnte. Daher ging aber auch jeder 
mittelalterliche Handwerker ganz in seiner Arbeit auf, hatte ein gemütliches Knecht­
schaftsverhältnis zu ihr und war viel mehr als der moderne Arbeiter, dem seine Arbeit 
gleichgültig ist, unter sie subsumiert .• :18 

Diese Identifikation des mittelalterlichen Handwerkers mit seiner eigenen, noch 
ihm gehörenden Arbeit, die Marx hier aus dem noch weitgehend naturwüchsi­
gen, ungeteilten Arbeitsprozeß herleitet, resultiert zudem aus den ständischen 
Produktionsverhältnissen: die unmittelbaren Produzenten sind noch Eigentümer 
der Produktionsmittel und folglich der Produkte, die nur partiell für den Aus­
tausch auf dem Markt produziert werden59 und damit noch nicht regelmäßig die 
Gestalt von Waren annehmen; vor allem aber hat die Arbeitskraft noch nicht die 
Form einer dem Arbeiter (und damit dem Kapital60) gehörenden Ware ange­
nommen.O I 

Entsprechend hat auch das Kapital die ihm ,.anklebende Naturwüchsigkeit«62 
noch nicht verloren: ,.Das Kapital war ein naturwüchsiges Kapital, das in der 
Wohnung, den Handwerkszeugen und der naturwüchsigen, erblichen Kundschaft 
bestand und sich wegen des unentwickelten Verkehrs und der mangelnden Zir­
kulation als unrealisierbar vom Vater und den Sohn fort erben mußte.,,03 Der 
ständische Handwerksbetrieb war daher immer zugleich Familienbetrieb, die 
Familie ihre naturwüchsige64 Produktionseinheit. Ihr entsprach die Aufnahme 
der Lehrlinge und Gesellen in die Familie des Meisters sowie die Ausübung quasi 
väterlicher Erziehungsrechte durch den Meister. 
Mit dieser Renaissance des an vorindustriellen Produktionsweisen orientierten 
Berufsverständnisses in der Diskussion um die rechtliche Qualifizierung des Lehr­
verhältnisses verband sich der Kampf gegen die zu Beginn des 19. Jh. entstande­
ne neuhumanistische BerufsvorstelJung mit der für sie charakteristischen Tren­
nung von Bildung und Ausbildung, Kultur und Arbeit65, in der sich die bereits 

58 Marx/Engels, Die Deutsme Ideologie, MEW Bd 3 S. 52. 
59 So produzierten die mittelalterlimen Handwerker zunämst zum großen Teil für .den ge­

hobenen Bedarf des herrsmaftlimen Haushalts. (K. M. Bolte, K. Asmenbrunner u. a., Beruf 
und Gesellsmaft in Deuuchland - Berufsstruktur und Berufsprobleme. Reihe B der Beiträge 
zur Sozialkunde Bd. 8. Opladen J970. S. J3) später z . T. unmittelbar für reime Kaufleute. 
vgl. Man<. Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses. Ffm. J969. S. 56. 

80 Dies insofern. als jeglime Akkumulation von Kapital nimt auf dem Austausm von 1tquiva­
lenten beruht. sondern auf der Aneignung fremder Arbeit •• ohne Austausm. ohne Kquivalent. 
aber mit dem Smein des Austauschs •. Marx. Grundrisse. Ffm. o. J .• S. 449. 

SI Dies marakterisiert erst die kapitalistisme Epome •• daß die Arbeitskraft für den Arbeiter 
selbst die Form einer ihm gehörigen Ware erhält. Andererseits verallgemeinert sim erst in 
diesem Augenblick die Warenform der Arbeitsprodukte.c Marx, Das Kapital. Bd. I. MEW. 
Bd. 23. S. 184. 

S2 Marx/Engels. Die Deutsche Ideologie. S. 52; 
U Marx/Engels. Die Deuume Ideologie. a. a. 0 .• S. p. 
84 Der Begriff der .Naturwümsigkeit. bei Man< hat nichts zu tun mit irgendwelmen ontologismen 

oder anthropolgismen. vorgeblim .ewigen. Konstanten. Dies wäre eine durch und durm 
bürgerlime .Robinsonade •. Er bezeimnet vielmehr nom nimt voll entfaltete. rohe und un­
entwickelte Formen gesellsmaftlimer Verhältnisse. die die hömste Stufe der Verkehrung in 
Form der Herrsmaft des Kapitals als abstrakt-Allgemeinem nom nimt erreimt haben. Dort 
sind die gesellsmaftlimen Verhältnisse der Mensmen nom unmittelbar als Herrsmaftsverhältnisse 
erkennbar, wie z. B. in der Sklaverei. Leibeigensmaft gegenüber der Lohnarbeit. 

6& Vgl. M. Baethge. a. a. O. S. 9J ff. 

295 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1971-3-286 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 08.03.2026, 07:09:30. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1971-3-286


verfestigte Klassenspaltung der bürgerlichen Gesellschaft: in eine - von körper­
licher Arbeit freigesetzte - Klasse von Produktionsmittelbesitzern einerseits und 
nicht besitzenden, .. freien« Lohnabhängigen andererseits ausdrückt. 
Die Rezeption der vorkapitalistischen Berufsideologie in der Weimarer Zeit er­
weist sich so als offensichtliche historische Ungleichzeitigkeit. Sie wird erst ver­
ständlich vor dem Hintergrund der ungleichzeitigen überlagerungen verschie­
dener ökonomischer Entwicklungsstadien im Kapitalismus im allgemeinen und 
spezifischer politischer und ökonomischer Entwicklungen in der Weimarer Zeit 
im besonderen. 

I. Die Berufserziehungsideologie als notwendige Ideologie der kleinkapitalisti­
sehen selbständigen Warenproduzenten 

Die Entwicklung der kapitalistischen Warenpro.luktion, deren charakteristische 
Produktionsweise die industrielle Produktion ist, führt nicht zu einer plötzlichen, 
unmittelbaren Zerstörung vorkapitalistischer Produktionsformen; teils werden 
diese auf Grund mangelnder Konkurrenzfähigkeit verdrängt oder ruiniert, teils 
eingegliedert oder amalgamiert: »Sie finden in jenen Sektoren Platz, deren Ka­
pitalisierung noch unrentabel ist.«86 
Je weiter der Prozeß der Akkumulation und Konzentration des Kapitals bereits 
fortgeschritten ist, desto weniger besteht für die kleinkapitalistischen Warenpro­
duzenten die Chance, selbst zu Kapitalisten zu werden: »Die bisherigen kleinen 
Mittelstände, die kleinen Industriellen, Kaufleute und Rentiers, die Handwerker 
und Bauern, alle diese Klassen fallen ins Proletariat hinab, teils dadurch, daß ihr 
kleines Kapital für den Betrieb der großen Industrie nicht ausreicht und der 
Konkurrenz mit den größeren Kapitalisten erliegt, teils dadurch, daß ihre Ge­
smick1ichkeit von neuen Produktionsweisen entwertet wird.«61 
Diese Instabilität der ökonomischen Situation des Mittelstandes68 sowie seine 
heterogene Zusammensetzung kennzeichnen ihn als »eine übergangs klasse, wo­
rin die Interessen zweier Klassen sich zugleich abstumpfen«.69 Die Sicherung sei­
ner Existenz als Privateigentümer setzt einerseits die Aufrechterhaltung der 
kapitalistischen Produktionsverhältnisse voraus, durch die sie andererseits not­
wendig ihrer ökonomischen Daseinsform beraubt werden. In der objektiven Aus­
weglosigkeit dieser selbstwidersprüchlichen Interessensituation dünkt sich das 
Kleinbürgertum »über den Klassengegensatz überhaupt erhaben«.10 »Es glaubt 
... , daß die besonderen Bedingungen seiner Befreiung die allgemeinen Bedin­
gungen sind, innerhalb deren allein die moderne Gesellschaft: gerettet und der 
Klassenkampf vermieden werden kann.«11 
Sein Kampf gegen Großkapital und Proletariat zugleich ist daher notwendig 
reaktionär: die Vermittlung des Unvereinbaren erscheint möglich in der Rück­
kehr zur mittelalterlich-ständischen Produktionsweise12, jener Frühform der ka-

ee M. Mauke, Die Klassentheorie von Man u. Engels, Ffrn 1970, S. 62. 
e7 Marx/Engels, Manifest, MEW, Bd. 4, S. 484. 
es Man beschreibt die ökonomische Selbstzerrissenheit analytisch präzis in den Theorien über 

den Mehrwert, MEW, Bd. 26. I, S. 383 f. 
eo Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, MEW Bd. 8, S. 198. 
'10 A. a. 0., S. 198. 
71 A. a. 0., S. 141 f. 
72 .Nur im lebendigen Körper der im Mittelalter zuletzt verwirklichten Werkgemeinschaft ist 

Sozialismus realisierbar.« Graf Hermann Keyserling, Politik, Wirtschaft, Weisheit, Darrnstadt 
1922, S. 184. 
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pitalistischen Produktionsverhältnisse, in der das Kapital seine Fesseln noch nicht 
abgestreift und die »Einheit« der Gesellschaft noch nicht in die Kapitalistenklasse 
einerseits, das Proletariat andererseits zerrissen hatte.73 Der Unmöglichkeit, den 
historischen Prozeß der Entfaltung des Kapitals rückgängig zu machen, ent­
spricht der illusionäre »Zwangscharakter« dieser Ideologie ebenso wie ihre eigen­
tümliche Radikalität. 

A. Die politische Funktion der juristischen Rezeption der Berufserziehungs­
ideologie in der Weimarer Zeit 

Unmittelbarer Anlaß für die zunächst von seiten des Handwerks aufgegriffene 
Rezeption der mittelalterlich-ständischen Berufsideologie für die juristische In­
terpretation des Lehrlingsverhältnisses war die im Gefolge der deutschen Nieder­
lage im ersten Weltkrieg offen revolutionär gewordene Arbeiterbewegung; 
zu deren Eindämmung waren die Unternehmer - gezwungenermaßen - bereit, 
erhebliche Zugeständnisse an die Gewerkschaften im Bereich des kollektiven 
Arbeitsrechts sowie des Betriebsverfassungsrechts74 zu machen. 
Solange die politischen Kräfteverhältnisse deren Abschaffung nicht gestatteten, 
konnten diese kollektivrechtlichen bzw. unternehmensverfassungsrechtlichen Re­
gelungen nur unterlaufen werden, wenn ihre Anwendbarkeit durch restriktive 
Interpretationen der Individualarbeitsverträge ausgeschlossen wurde. Hierfür 
bot es sich auf dem Gebiet des Lehrlingsrechts an, aus der längst eingeleiteten 
»Refeudalisierung« des Lehrverhältnisses Konsequenzen für die Uminterpreta­
tion des Vertragsverhältnisses zu ziehen. 
Die Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Befugnisse75 der Zünfte mit Einführung 
der vollständigen Gewerbefreiheit hatte »im Zusammenhang mit der zunehmen­
den Industrialisierung .. . den völligen Verfall des Handwerks zur Folge«.78 
Die Anzahl der selbständigen Handwerksbetriebe ging zurück, während die 
Zahl der Gesellen und Lehrlinge weiter zunahm.77 Die Gefahr ihrer politischen 
Radikalisierung bewogen Bismarck 1881 - 3 Jahre nach Erlaß der Sozialisten­
gesetze -, mit der zweiten Novelle zur Reichsgewerbeordnung v. 21. 6.1869 zur 
Wiedereinführung der Handwerksinnungen als Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. Die für die Interpretation der individual vertraglichen Seite der Lehr­
verhältnisse folgenreichste Regelung wurde mit der »HandwerksnovelietC v. 
26. 7. 189778 eingeführt: § 127 I S. 2, S. Hlbs. verpflichtete den Lehrherrn, 
»den Lehrling zu Arbeitsamkeit und guten Sitten anzuhalten und vor Aus-

7S _Die nationalsozialistisme Gewerksmaft ist kein Organ des Klassenkampfes, sondern ein 
Organ der Berufsvertretung. Der nationalsozialistisme Staat kennt keine .Klassen., sondern 
nur Bürger mit vollständig gleimen Remten und demgemäß aum gleichen allgemeinen Pflichten 
und daneben Staatsangehörige, die in staatspolitismer Hinsimt aber vollständig remdos sind., 
A. Hitler, Mein Kampf, München 1934 (85.-94. Aufl.) S. 674 f. 

7C Art. 165 WRV; BetriebsräteG v. 4. 2.1920, RGBI 1920, S. 147 f.; vgI. hierzu die smematisme 
übersicht der gesmichtlimen Entwicklung der Mitwirkungsremte des Arbeiters als Betriebsan­
gehöriger und als Glied des gesamten gesellsmaftlichen Arbeitsprozesses bei K. Korsch, Ar­
beitsremt für Betriebsräte, (1922) Ffm 1968, S. 1°3-1°7. 

75 VgJ. Fn. 56. 
7S Smönrim, a. a. 0., S.7ö vgI. aum ]. Schulz, Zur Gesmimte der betrieblimen Lehrlingsaus­

bildung, in: Haug/Maessen, a. a . 0., S. 56 ff. 
77 V gI. die Zahlen bei E. Hoffmann, Zur Gesmidlte der Berufsausbildung in Deutsmland, BieIe­

feld 1967, S. 8. 
78 RGBl 1897 S. 663 6. 
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schweifungen zu bewahren«. Daraus folgerte die juristische Literatur alsbald, 
"daß der Lehrherr - sollte er einen ordentlichen Berufsnachwuchs heranbilden -
die Möglichkeit und das Recht haben mußte, auch dort erzieherisch auf den 
Lehrling einzuwirken, wo die eigentliche Berufsausbildung im engeren Sinne dies 
nicht mehr rechtfertigte«.79 
Zu solcher »Einwirkung« stellte die GewO dem Lehrherrn dann auch das pro­
bate Mittel zur Verfügung: Das Recht, den Lehrling körperlich zu züchtigen.80 

Damit war - unter dem Vorwand der Notwendigkeit eines verstärkten Schutzes 
der Lehrlinge - bereits die gesetzliche Grundlage für die juristische Rezeption der 
Berufserziehungsideologie geschaffen. Für die Aktualisierung dieser Ideologie in 
der Weimarer Zeit waren jedoch neben den oben dargelegten Interessen an einer 
Umgehung der kollektivrechtlichen und betriebsverfassungsrechtlichen "Errun­
genschaA:en« der GewerkschaA:en vor allem ökonomische Interessen des Hand­
werks ausschlaggebend. 

B. Die ökonomische Funktion der juristischen Rezeption der Berufserziehungs­
ideologie in der Weimarer Zeit 

Die ohnedies im Kapitalismus latente Existenzkrise des Handwerks verschärA:e 
sich im Gefolge der Rationalisierungswelle der frühen und mittleren zwanziger 
Jahre. 
Insbesondere konnten sie bei ihrer geringen Kapitalintensität und noch weit-
1;ehend manuellen Fertigungsweise die - u. a. durch die gewerkschaA:liche Tarif­
politik - gestiegenen Lohnkosten nicht durch eine entsprechende Erhöhung der 
Arbeitsproduktivität ausgleichen; die durch wachsenden Konkurrenzdru<k bei 
fallender Profitrate herbeigeführte Rentabilitätskrise dieser Betriebe drohte sich 
in dem Maße rapide zu beschleunigen, in dem die Verwertungsbedingungen der 
-als billige - bzw. kostenlose - ArbeitskräA:e eingesetzten Lehrlinge (»Die Kosten 
·der Lehrlingshaltung«)81 durch steigende Vergütung, das Verbot ausbildungs­
fremder Arbeits!, Arbeitsniederlegungen (Streiks) sowie Arbeitszeitverkürzun­
gen erschwert worden wären. Die Wiederbelebung der mittelalterlich-ständischen 
Ideologie der Berufserziehung von seiten des Handwerks konnte sich indes nur 

.deshalb politisch und juristisch durchsetzen, weil sie zugleich den ideologischen 
und ökonomischen Interessen der mächtigsten Kapitalfraktion, der »großen In­
.austrie« entsprach. 

·711 Roemheld, a. a. 0., S. 16 mit Namweisen. 
'80 -Der Lehrling ist der väterlimen Zu mt des Lehrherrn unterworfen., § 127 a GewO; anders 

bemerkenswert erweise das HGB: nam § 76 III, S. 2 stand dem Lehrherrn aum damals kein 
Zümtigungsremt zu; vgl. Roemheld, a. a. 0, S. 39. 

"'1 Vgl. W. D. Winterhager, Kosten und Finanzierung der berufl. Bildung, Sttgt. 1969; B. Lutz! 
W. D. Winterhager, Zur Situation der Lehrlingsausbildung, a. a. 0., S. 49 ff.; Crusius, a. a. 0., 
S. 45; danam ergibt sim, daß in Handel und Handwerk erhehlime Profite aus der Lehrlings­
ausbildung gewonnen werden; selbst wenn Grundausbildung und Famkurse außerhalb des Be­
triebes stattfinden würden, -würde sim voraussimdim eine ungefähr kostendeckende Aus­
bildung am Arbeitsplatz im Handwerk ergeben, was jedom in einzelnen Fällen aum weiterhin 
ein unmittelbar gewinnbringendes Ausbildungswesen bei Handwerksbetrieben nimt aus­
smließt., LutzIWinterhager, a. a. 0., S. 50. 

:82 Nam den Untersumungen von W. Lempert, H. Ebe!, Lehrzeitdauer, Ausbildungssystem und 
Ausbildungserfolg, Freiburg 1965 wird _ein ganzes Drittel (und mehr) eines Arbeitstages. 
für ausbildungsfremde Arbeiten aufgewendet. -Am stärksten finden wir diese Fremdbesmäfti­
gung in den traditionelIen Handels- und Handwerksberufen. (a. a. 0., S. 296). 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1971-3-286 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 08.03.2026, 07:09:30. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1971-3-286


.2. Die Obereinstimmung der Interessen der Industrie mit denen des Handwerks 
in bezug auf die Lehrlingsausbildung 

Die Veränderung der technischen Struktur industrieller Arbeitsvollzüge83 hatte 
es erst zu Beginn des 20. Jh. erforderlich gemacht, einen - wenn auch sehr ge­
ringen - Teil der Arbeiterschaft unmittelbar in den Betrieben auszubilden; den 
Industrie- und Handelskammern wurden wie bereits vorher den Innungen und 
Handwerkskammern die Ausgestaltung der Berufsausbildung zur autonomen 
Regelung übertragen.84 

Damit waren die Selbstverwaltungsorgane der Industrie darauf angewiesen, ne­
ben dem Aufstellen tedmischer Programme zur Vermittlung der erforderlichen 
Qualifikationen für die Lehrlinge insbesondere berufspädagogische Konzepte zu 
erarbeiten, die innerbetrieblich die Identifikation mit betrieblichen Sozial- und 
Herrschaftsgefüge, überbetrieblich die Loyalität mit den kapitalistischen Produk­
tionsverhältnissen insgesamt sicherstellen sollten.8s 

Insbesondere kam es darauf an, dem Wandel der betrieblichen Hierarchie vom 
Klein- und Mittelbetrieb zum industriellen GroßbetriebSS und damit der Auf­
lösung der patriarchalischen, durch persönliche Bindung an den Unternehmer ge­
kennzeichneten betrieblichen Herrschafhform Rechnung zu tragen.81 In ähnlicher 
Weise wie bei der Renaissance des ständischen Berufspathos wurde auf die vor­
bürgerliche Ideologie der mittelalterlichen Warenproduzenten rekurriert: In der 
Werk- und Volksgemeinschaft88, gegliedert in ein quasi-monarchisches Führer­
Gefolgschaftsverhälmis89, erscheint die mittelalterliche Produktionseinheit der 
Handwerksfamilie multidimensional reproduziert, der Gegensatz von Kapital 
und Lohnarbeit ausgelöscht.so 

Die zur »Retterin Deutschlands« stilisierte Industrie verbindet alle zu einer na-

SI Vgl. E. Michel, Sozialgeschichte der industriellen Arbeitswelt, 3. Aufl., Ffm 1953, S. 101 ff. 
84 Preuß. Kammergesetz v. 1897, § 38. 
SI Bereits 1910 verkündet der .Arbeitgebere ein entsprechendes Programm: .Deshalb ist es die 

vornehmste Pflicht jedes einzelnen Arbeitgebeu, sich an dem Kampf gegen die sozialdemokra­
tischen Jugendorganisationen zu beteiligen. Es bieten sich dem Arbeitgeber hierzu verschiedenc 
Mittel. Durch Gründung von Jugendvereinigungen mit Bildungs-, geselligen oder sportlichen 
Zielen, welche auf dem Boden vaterländischer Gesinnung stehen, kann den staatsfeindlichen 
Umtrieben der Boden entzogen werden. Widerstrebenden Elementen kann wenigstens der Bei­
tritt zu den sozialdemokratischen Organisationen untersagt werden, da die Jugendlichen nam 
der Gewerbeordnung der väterlichen Zucht des Lehrherrn unterstehen .• (Die Gefahr der so­
zialdemokratischen Jugendbewegung, in : Der Arbeitgeber, 1910, Nr. ~o, S. ~41, Hervorhebung 
von mir;) zit. nach M. Baethge, a. a. 0., S. SI . 

88 VgJ. Michel, a. a. 0., S. ]63 ff. 
81 H. Potthoff (Hrsg.) Die sozialen Probleme des Betriebes, Berlin I9~S; K. Vorwerk, K. Dunk­

mann, Die WerkgemeinschaA: in historischer und soziologischer Beleuchtung, Berlin 19~8; vgl. 
zum Vorstehenden die Darstellung bei Baethge, a. a. 0., S. 50 ff. 

98 Diese Konzeption geht auf das 19~5 vom Verein der Eisenhüttenleute gegründete .Deutsche 
Institut für technische Arbeitsschulung. (DINTA) zurück, welches .seit Mitte der zwanziger 
Jahre durch seine Erziehung den Nationalsoz ialismus systematisch vorbereitet. hat, Baethge, 
a. a. 0., S. H. 

89 Keyserling, a. a. 0., S. 185. 
00 Vgl. hierzu die Darstellung bei S. Simitis, .Die faktischen Vertragsverhältnisse., Ffm 1957, 

S. ~8I-~94; objektiv kamen diesen summarisch als .Eingliedcrungstheorien. (Simitis) bezeich­
neten .spezifisch nationalsozialistischen Versionen der rechtlichen Würdigung des Arbeitsver­
hältnisses. (1. Unterseher, Arbeitsvertrag und innerbetriebliche HerrschaA:, Ffm 1969, S. 52) die 
vertragsfeindlichen Interpretationen von Potthoff und Molitor (beide sicherlich keine Faschi­
sten) entgegen: H. Potthoff (Die Einwirkung der Reichsverfassung auf das Arbeitsrecht, in: 
Thilo Ramm, (Hrsg.) Arbeitsrecht und Politik, Neuwied 1966, S. :15 ff.) betrachtet das Ar­
beitsverhältnis nicht mehr als .individuelles Schuldverhältnis mit personen rechtlichem Ein­
schlag., sondern als ein .ganz vorwiegend soziales Organisationsverhältnis., welches .die Zu­
sammengliederung vieler Menschen zur Arbeitsgemeinschafl: des Betriebes. bezwecke ; ähnlim 
E. Molitor, Arbeitnehmer und Betrieb, Marburg 19:19, S. 17 f.; an diesen beiden unfreiwilligen 
ideologischen Zuträgern des Nationalsozialismus erweist sich, wie gefährlich es ist, vorschnell 
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JOO tionalen Produktionsgemeinschafl; das Interessengegensätzlichkeit immerhin 
konstatierende liberale Modell des ,.freien Arbeitsvertrages« wird zu einem 
Personengemeinschafls- oder Eingliederungsverhältnis mit wechselseitigen Für­
sorge- und Treuepflichten gewandelt. 
Bezeichnet diese Gemeinsamkeit der ideologischen Grundlagen der industriellen 
Werkgemeinschaflsidee und der handwerklichen Berufserziehungsvorstellung die 
übereinstimmung der ebenso antisozialistischen wie antiliberalen und antidemo­
kratischen Interessen von Groß- und Kleinkapital03, so war die Industrie zudem 
unmittelbar daran interessiert, daß die Handwerkslehre als Sozialisationsinstanz 
der Masse der künflig als un- bzw. angelernte Industriearbeiter verwendeten 
Arbeitskräfle94 erhalten blieb. 
Die Identifikation mit dem Betrieb und den Interessen des Unternehmers konnte 
hier leichter erzielt werden, solange die Erwartung linearen Aufstiegs in der 
überschau baren Hierarchie Lehrling-Geselle-Meister mit der Chance, sich 
schließlich "selbständig zu machen«, nicht gänzlich absurd erschien. Die unmittel­
bare Abhängigkeit vom Lehrherrn und Meister, die Konkurrenz unter den Lehr­
lingen um gute Beurteilungen sowie ihre Verwendung zu produktiver Arbeit 
durch die Gesellen, die auf diese Weise ihren Lohn aufzubessern suchten verhin­
derten erfolgreich die Erfahrungen praktischer Solidarität unter Arbeitern als 
Bedingung und Möglichkeit kollektiver Verbesserungen ihrer Lage. Arbeits­
kämpfe in kleinhandwerklichen Betrieben sind - seit dem Mittelalteros - ein so 
gut wie unbekanntes Phänomen. 
War die Industrie daher an der Aufrechterhaltung der handwerklichen Ausbil­
dung der Masse der gewerblichen Arbeiter06 vor allem auf Grund der spezifi-

auf Grund einiger Konzessionen der herrsmenden Klasse die liberale Ideologie im Rahmen des 
Kapitalismus aufheben zu wollen. 

18 Diese Interessenkonvergenz von Industrie und Handwerk führte 1926 ZUr Gründung des 
.Arbeitsaussmusses für Berufsbildung. als .gemeinsamen Beratungsorgan aller unternehmerismer 
Spitzenverbände., dem alle handwerklimen und industriellen Spitzenverbände beitraten, vgl. 
E. Hoffmann, a. a. 0., S. 146; seitdem gaben sie gemeinsame Stellungnahmen in Ausbildungs­
fragen ab. 

U Nam Angaben der Firmen waren z. B. 50". der Arbeiter bei Bosm früher im Handwerk (I) 
in anderen Berufen (I) tätig, in einem Betrieb des Krupp-Konzerns sogar 60"., bei Bayer 54"'; 
vgl. B. Lutz, 1. Bauer, J. v. Kornatzki, Berufsaussimten und Berufsausbildung in der BRD, 
Stern-Berufsreport III, Hambg. 1966, S. 197, 221; 

DS Eine Auszählung von .Arbeitskärnpfen. vom Mittelalter bis heute bringen D. SdJneider (Der 
Streik. Begriff und Gesmimte in: D. Sm neider (Hrsg.): Zur Theorie und Praxis des Streiks, 
Ffrn 1971 S. 7 ff.) sowie B. Rüthers, Streik und Verfassung, Köln 1960, S. 5 ff.; die Aufzählung 
dient Smneider zum Beweis der .Ewigkeit. von Arbeitskonflikten und gerät dadurm in durm­
aus bürgerlimer Manier zur Apologie des nimt minder ewigen Privateigentums: .Dom die Er­
fahrung (I) lehrt, daß sie in allen Systemen auftreten, ja auftreten müssen (I), weil sie sim an 
Gegensätzen entzünden, die allein in der Fremdbestimmung ihre Ursamen haben: in Autori­
täts-, Ziel- und Verteilungskonflikten., a. a. 0., S. 9; nimt minder ahistorism leitet Rüthen 
(a. a. 0., S. 12) aus der Gesmimte des Streiks die Untersmeidung . von .politischem« und 
.arbeitsremtlimem. Streik ab; damit vergleime man die Ausführungen von K. Marx, Deut­
sme Ideologie, a. a. 0., S. 51 f.: .Die Gesellen und Lehrlinge waren in jedem Handwerk sO or­
ganisiert, wie es dem Interesse der Meister am besten entspram; das patriarmalisme Verhältnis, 
in dem sie zu ihren Meistern standen, gab diesen eine doppelte Mamt, einerseits in ihrem di· 
rekten Einfluß auf das ganze Leben der Gesellen und dann, weil es für die Gesellen, die bei 
demselben Meister arbeiteten, ein wirklimes Band war, das sie gegenüber den Gesellen der 
übrigen Meister zusammenhielt und sie von diesen trennte; und smließIim waren die Gesellen 
sm on durm das Interesse, das sie hatten, selbst Meister zu werden, an die bestehende Ordnung 
geknüpft. Während daher der Pöbel es wenigstens zu Erneuten gegen die ganze städtisme Ord­
nung bramte, die indes bei seiner Mamt10sigkeit ohne alle Wirkung blieben, kamen die Gesellen 
nur zu kleinen Widersätzlimkeiten innerhalb einzelner Zünfte, wie sie zur Existenz des Zunft­
wesens selbst gehören .• 

DO Nom im Jahr 1965 waren bei den westdeutsmen Handwerkskammern rund 468 000 Lehr­
linge und Anlernlinge gegenüber 258000 Industrielehrlingen (und -anlernlingen) registriert, 
vgl. Berufsausbildung 1965. Die Berufsausbildungsarbeit der Industrie- und Handelskammern. 
Hg. Deutsmer Industrie- und Handelstag (DIHl) - Smriftenreihe, Heft 99, Bielefeld 1966 
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~chen »Erziehungsqualitäten« des kleinkapitalistischen Meisterbetriebs interes­
siert, so lief das weitgehende Ausbildungsmonopol auch ihren unmittelbaren 
ökonomischen Interessen keineswegs zuwider; denn im Verhältnis zum Hand­
werk sind die erforderlichen Aufwendungen für die Ausbildung in der Industrie 
wesentlich höher (Lehrwerkstattausbildung durch oftmals hauptamtliche Aus­
bilder) und können nicht durch entsprechend langen produktiven Einsatz der 
Lehrlinge kompensiert werden. Die Industrie bildet daher gemäß den »Bedin­
gungen ökonomischer Rationalität« gerade so viele Lehrlinge aus, daß ,.ein 
Stamm von betriebstreuen Mitarbeitern(!) geschaffen« wird, "der vor allem die 
Fluktuationsrate günstig beeinflußt; daneben erwerben die Lehrlinge meist be­
triebsspezifische(!) Kenntnisse, die von besonderem Nutzen für die Organisation 
und den Ablauf des Produktionsprozesses sind. Die Ausbildung einer Stamm­
belegschaft(!) ist auch deshalb für die meisten Unternehmen unerläßlich(!) und 
auch betriebswirtschaftlich rentabel. Eine Ausbildung, die darüber hinausgeht, 
dürfte sich in den Regel nicht auszahlen«.97 Offensichtlich wurde die unter dem 
Aspekt der Profitmaximierung mangelnde ,.Rentabilität« der Lehrlingsausbil­
dung, als die Industrie in der Krise 1966/67 insgesamt 4000 Lehrlinge weniger 
einstellte, während im Handwerk eine Zunahme von 14°00 Lehrlingen ver­
zeichnet wurde.98 

Die ideologische und ökonomische Konvergenz der Interessen von Industrie und 
Handwerk in Bezug auf Inhalt und Organisation der Lehrlingsausbildung bil­
dete die reale Grundlage für die im Nationalsozialismus politisch und juristisch 
allgemein durchgesetzte Uminterpretation des Lehrverhältnisses als reines Be­
Tufserziehungsver häl tnis. 99 
Hatte die in der Geschichte wohl einmalige »Naturkatastrophe« des Faschismus 
die Einsicht in den Zusammenhang von ökonomie und ,.politischem System« 
allen Klassen gleichsam aufgezwungen, so mußte diese Einsicht im Zuge der be­
reits unmittelbar nach 1945 eingeleiteten Stabilisierung der kapitalistischen 
Produktionsverhältnisse in Westdeutschland als allgemeines notwendig zerfal­
len. Das Bürgertum fand alsbald zu dem seiner genuinen Interessenlage ent­
sprechenden Bewußtsein zurück. loo Es ist im Rahmen dieser Arbeit nicht erfor­
derlich, diesen Prozeß mitsamt der politischen und juristischen Restauration 
nachzuzeichnen.lol Wichtig ist für unsere Fragestellung lediglich, daß die durch-

S. 73 ff.; infolge der Krise 1966/67 blieb dies Verhältnis bis 1968 weitgehend unverändert, 
vgl. die Angaben bei erusius, a. a. 0., S. 44. 

'87 W. D. Winterhager, Kosten und Finanzierung ... , a. a. 0., zit. nach E. AIt~aterlF. Huisken, 
Die Kategorien, produktive und unproduktive Arbeit im Rahmen der Reproduktionsbeding)ln­
gen des Kapitals, in: dgl., Materialien zur politischen ökonomie des Ausbildungssektors, Er­
langen '97', S. H8 ff. (244) dort auch die hier im Text übernommenen .nota benec. 

118 So ein . Vertreter des. DGB auf dem 2. Hearing über die. Verbesserung der Lehrlingsausbil­
dunge, v. 27. 1 I. 1968 in Bonn laut Protokoll, abgedr. in: B. LutzlW. D. Winterhager, .Zur 
Situation ... c, a. a. 0., S. 74 ff. (78). 

119 .Allerdings ist nach den nationalsozialistischen Grundsätzen (die das Gericht sich zueigen 
macht, T. B.) der Lehrvertrag kein Arbeitsvertrag, sondern ein Erziehungsvertrag ... e, RAG 
v. '3. 9. '939, ArbRSlg 37, 251 (h. M.); .Das Urteil ist sehr zu begrüßen. Es steht aaf der 
einen Seite ganz auf dem Boden der heute herrschenden Auffassung vom Lehrverhältnis .. ;«, 

Anm. von Huedt, daselbst. 
100 Vgl. F. Deppe, Gewerkschaftspolitik und Arbeiterbewußtsein in der Periode der Neugrün­

dung der westdeutschen Gewerkschaften nach '94S, in: dgl., Das Bewußtsein der Arbeiter, 
Köln '97', S. 2S6 ff. 

101 Aus der verfassungsrechtlichen Literatur vgl. Abendroth, Das Grundgesetz, Pfullingen '966, 
sowie D. Sterze!, 20 Jahre Grundgesetz - zur verfassungsrechtlichen Entwidtlung der BRD seit 
'949, KJ '969, S. :144 ff.; ferner: R. Geulen, Kann man mit einer bürgerlichen Verfassung 
eine sozialistische Praxis legitimieren? in: G. Stuby, Disziplinierung der Wissenschaft, Ffm 
'970, S. '92 ff.; zum Arbeitsrecht: F. Deppe, J. v. Freyberg u. a., Kritik der Mitbestim­
mung, Ffm 1969; sowie X. Rajewsky, Arbeitskampfrecht in der BRD, a. a. o. 

3°1 
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JOZ aus zutreffende Einschätzung der für die Rekonstruktion des Kapitalismus zen­
tralen Funktion der selbständigen kleinkapitalistischen Betriebe in den Jahren 
1949 bis 1961 zu einer gezielten »Absicherung der ökonomismen und gesell:" 
smaftlichen Position des >Mittelstandes,«IO! seitens der damaligen CDU-Regie­
rungen führte. lo3 

Das notwendige Korrelat dieser Wirtschafts- und »Sozial«politik war die sy­
stematische Einengung der individual- und kollektivrechtlichen Position der 
Lohnabhängigen. Die im Arbeitsrecht alsbald wieder aufgenommene Interpre­
tation des Arbeitsvertrages als Personengemeinschaftsverhältnis zwischen »Ar­
beitgeber« und ,.Arbeitnehmer«lo4 und des Lehrlingsvertrages als Berufserzie­
hungsverhältnisl06 machte die Kontinuität dieser Politik mit ihrem nationalso­
zialistischen Pendant juristisch sinnfällig. Dieser - zunächst ,.von namhaften 
Autoren, vor allem wiederum den Vertretern des Handwerks"lo6 - behauptete 
,.Rechtscharakter« des Lehrlingsverhältnisses wird 1957 vom Bundesarbeitsge­
rimt mit der Begründung bestätigt, daß es gelte, die Qualität des Facharbeiters 
zu erhalten. I07 

IV. DAS ERFORDERNIS DER UMSTRUKTURIERUNG DER LEHRLINGSAUSBILDUNG UND 

DER ARBEITER VON DER BERUPSERZIEHUNGSIDEOLOGIE AUF GRUND DES VER­

ÄNDERTEN ARBEITS- UND VERWERTUNGSPROZESSES 

Die auf Grund fortschreitender monopolistischer Marktbeschränkung bei gleich­
zeitiger Verknappung der Arbeitskräfte108 wachsenden Verwertungsschwierig­
keiten des westdeutsmen Kapitals führten in der Krise 1966/ I 967 erstmals in 
der BRD zum Stillstand des Wirtschaftswachstums.1oD Es wurde deutlim, daß 
unter den gegebenen Bedingungen ein kontinuierlicher Produktivitätszuwachs 
entscheidend von dem Ausmaß der technologischen Anwendung verwertungs­
relevanten naturwissenschaftlich technischen Wissens abhängig geworden war. UD 

»Wissenschaft« avancierte zur,. I. Produktivkraft«.lll 
Die Notwendigkeit einer systematischen Planung des wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritts führte zur Reorganisation der Bereiche wissenschaftlicher 
Forschung und industrieller Technologie; sie wurden weitgehend in unmittelbar 
staatliche Regie genommen. ll2 

Die Einsicht in das Erfordernis der Akzeleration der technischen Innovations­
raten im industriellen Produktionsprozeß konnte nicht ohne Rückwirkung auf 
das traditionelle Ausbildungssystem bleiben. Nicht nur die Universitätsausbil­
dung, auch die Lehrlingsausbildung wurde zunehmend Gegenstand öffentlicher 

I~ A. v. Brunne.x, G. Haupt, St. Leibfried, KJ 1971, S. 126 (Besprechung von H. Hartwich, 
Sozialstaatspostulat und gesellschaftlicher status quo, Köln 1970). 

lO3 Dies hat im Detail H. Hartwich, 11. a. O. nachgewiesen. 
!.G4 Nikisch, Arbeitsrecht, 3. Aufl., Tübingen 1961, S. VIII. 
106 Nikisch, a. a. 0., S. 707; ferner Maus, Rohl/ing, Soergel, Kolbenschlag, Wollenberg, Wür-

dinger u. a., vgl. Roemheld, a. a. 0., S. 300. 

109 Roemheld, a. a. 0., S. 300. 

IG1 BAG v. 20. ). 1957, zit. nach Walle, a. a. 0., S. 157. 
109 Vgl. E. Altvater, Krise und Kritik - Zum Verhältnis von ökonomischer Entwi.xlung und 

Bildungs- und Wissenschaftspolitik, in: St. Leibfried (Hrsg.), Wider die Untertanenfabrik, 
Köln 1967, S. 52 ff.; J. Hirsch, Wissenschaftlich-technischer Fortschritt und politisches System, 
Ffm 1970, S .. 012 ff. 

1CIt Vgl. Statistisches Jahrbuch für die BRD 1968, S. 494; J . Hirsch, a. a. 0., S. 81. 
110 Vgl. J . Hirsch, a. a. 0., S. 8) ff. mit weiteren Nachweisen. 
111 Vgl. zu dieser Kategorie J. Ritsert, C. Rolshausen, Zur Sozialstruktur der BRD, in: J. 

Ritsert, Erkenntnistheorie, Soziologie und Empirie, Ffm 1971, S. 118 ff. 
Itt J. Hirsch, a. a. 0., S. 65; vgl. im Einzelnen S. 120 ff. 
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politischer und wissenschaftlicher Auseinandersetzungen; die sich abzeichnende 
Notwendigkeit zur Umstrukturierung der Berufsausbildung wurde vorbereitet 
durch eine Fülle industriesoziologischerl13 und berufspädagogischer114 Unter­
suchungen über den Zusammenhang von »wirtschaftlichem Wachstum« und der 
Veränderung der Qualifikationsstruktur der Arbeitskräfte. 
Als allgemeine Tendenz läßt sich danach feststellen, daß ,.der Technisierung des 
Produktionsprozesses ... ein Rückgang der unqualifizierten Arbeit im industriel­
len Sektor«115 zugunsten der Gruppe der ,.Angelernten« bzw. ,.Gelernten« ent­
spricht; ,.insgesamt entfernt sich die Qualifikationsstruktur der gesamten Volks­
wirtschaft mehr und mehr von dem früher für sie typischen Bild einer Pyramide 
und nähert sich der Form eines Kreises oder eines auf die Spitze gestellten Qua­
drats.«116 
Der in diesen 1\ußerungen zum Ausdruck kommende Trend, emphatisch als 
»Befreiung der Arbeit«117 und »soziale Wiedereingliederung der industriellen 
Arbeiterschaft"lIB bezeichnet, verläuft indes keineswegs einheitlich und wider­
spruchsfrei; denn es ist »nicht abstrakt die Technik, die neue Kooperations­
formen und damit zugleich gesellschaftliche Beziehungen auferlegt, sondern es 
ist vorab die Anwendung der Produktivkräfte, die die Technologie und die 
Lohnarbeiter in der Fabrik kombiniert, um die Produktivität der Arbeit und 
damit auch die Verwertungsbedingungen des Kapitals zu steigern.«119 "Die Na­
tur der großen Industrie bedingt daher Wechsel der Arbeit, allseitige Beweglich­
keit des Arbeiters, andererseits reproduziert sie in ihrer kapitalistischen Form 
die alte Teilung der Arbeit mit ihren knöchernen Partikularitäten.,,12o Dieser 
Widerspruch, der zugleich den Widerspruch zwischen den Interessen des Gesamt­
kapitals121 und des Einzelkapitals bezeichnet, tritt in der Diskussion um die Re­
form der Lehrlingsausbildung immer deutlicher hervor. 
Erst seine Rekonstruktion gestattet eine Einschätzung der voraussichtlichen Ent­
wicklung der Lehrlingsausbildung und damit die überprüfung der Fragestel­
lung, ob die Berufserziehungsideologie historisch obsolet geworden ist. 

I. Die Interessen des industriellen Einzelkapitals an emer Veränderung der 
Berufsausbildung 

Die Investition in die Qualifikation von Arbeitskräften ist für das Einzelkapital 
ein unmittelbarer Abzug von dem durch produktive Arbeit geschaffenen Mehr-

113 Vgl. u. a. Ph. Behler, Einwirkung der Mechanisierung, Rationalisierung und Automation 
auf den Bedarf und die berufliche Ausbildung der Arbeiter, Sdlriftenreihe des DIHT Heft: 
46,0.0.,0. J.; R. Bendix, Herrschaft und Industriearbeit, Ffm 1960; K. M. Bolte, F. Neid­
hardt, H. Holzer, Deutsme Gesellschaft im Wandel, ~, Opladen '970; K. M. Bolte, K. Aschen­
brunner u. a., Beruf und Gesellschaft in Deutschland, a. a. 0.; G. Hillmann, Die Befreiung 
der Arbeit. Die Entwicklung kooperativer Selbstorganisation und die Auflösung betrieblich­
hierarchischer Herrsmaft, Reinbeck, '970; H. Kern, M. 'Smumann, Industriearbeit und Ar­
beiterbewußtsein, 1/11 Ffm '970. 

114 Vgl. u. a. M. Baethge, a. a. 0.; W. Lempert, a. a. 0.; F. Nyssen, a. a. O. 
115 Ritsert/Rolshausen, a. a. 0., S. U2. 

118 Th. Dahms, Forderungen der Gesellschaft und Anforderungen der Wirtschaft an ein beruf­
limes Bildungssystem, Loccumer Protokolle 28/1967 (Volkssmule-Berufssmule-Betrieb). 
S. 77 ff., 85; ebenso Ritsert/Rohlshausen, a. a. 0., S. '4" 

117 Hillmann, a. a. O. 
118 R. Bendix, a. a. 0., S. 563. 
111 F. Deppe, Nivellierung und Integration, Neuere sozialwissenschaftliche Theorien über Lage 

und Bewußtsein der Arbeiter, in: dgl., Das Bewußtsein der Arbeiter, a. a. 0., S. 40. 
lZG Marx, Kapital Bd. I, a. a. 0., S. po f. 
\21 Das Gesamtkapital ist die durch den Ausgleim der Profit raten zur Durchsmnittsprofitrate 

real bergestelIte vermittelte Einheit der Kapitalistenklasse. vgl. Mauke, a. a. 0., S 81 H. 

jO)' 
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wert und erscheint vom Standpunkt des Einzelkapitals solange unrentabel, als 
nicht die technischen Anforderungen des Arbeitsprozesses eine Höherqualifizie­
rung der vom Handwerk »gelieferten«122 Lohnabhängigen erforderlich macht. 
Die zunehmende Abhängigkeit der Verwertung des Kapitals von der beständi­
gen Steigerung der Arbeitsproduktivität durch Einführung »arbeitssparenderc 
Maschinen ist in einer Reihe von Industriebranchen an einem Punkt angelangt, 
der als übergang zu halb-, teil- bzw. vollautomatisierten Produktionsverfahren 
gekennzeichnet wird. Im Gegensatz zu der häufig geäußerten Vermutung,l28 
nach der die durch fortschreitende Automatisierung charakterisierte sog. »3. Pha­
se der Industrialisierung«124 (nach Manufaktur, Mechanisierung) zu einer gene­
rellen Requalifizierung der Industriearbeit führe, kommt die jüngste Unter­
suchung von H. Kern und M. Schumann zu wesentlich differenzierteren Ergeb­
nissen!25; danach zeichnet sich folgendes ab: 
Der technische Fortschritt führt primär zu einer größeren Heterogenität der Ar­
beitsprozesse mit der Tendenz, die bisherige Polarisierung Ungelernte-Gelernte 
auf höherem Niveau (Angelernte-Fachleute) zu reproduzieren.126 Nur für einen 
relativ kleinen Teil der Arbeiterschaft führt er zu einer Vergrößerung des Dis­
positionsspielraums, welcher zunehmend prozeßunabhängige Qualifikationen er­
fordert: Flexibilität, technische Intelligenz, Perzeption, technische Sensibilität, 
Verantwortung. 
Daraus ergibt sich, daß jedenfalls für einen Teil der industriellen Arbeiterschaft 
die traditionelle Handwerksausbildung mitsamt ihrer spezifischen Berufserzie­
hungsideologie für die tätigkeits- wie persönlichkeitsspezifischen Qualifikations­
anforderungen der Industrie zunehmend dysfunktional werden. Dies gilt ferner 
unter den Bedingungen von Arbeitskräfteknappheit tendenziell auch für die stei­
gende Anzahl derjenigen Lohnabhängigen, die nach ihrem Wechsel zur Industrie 
zumindest nochmals angelernt werden müssen. 
Der konstatierten objektiven Polarisierung des industriellen Arbeitsprozesses 
entspricht vom Standpunkt des Einzelkapitals eine differenziertere Ausbildung, 
wie sie modellhaft im Rahmenstufenplan des Krupp-Konzerns realisiert ist. 

2. Die Anforderungen des Gesamtkapitals an die Veränderung der Lehrlings­
ausbildung 

Angesichts des ständig beschleunigten technologischen Wandels ist absehbar,U7 
daß die Lohnabhängigen zum Teil mehrfach im Laufe der Zeit, die sie zu pro-

122 Von den 1,2 Mio. Lehrlingen, die zwismen I952 und 1956 die Gesellenprüfung bestanden, 
arbeiteten bereits I Jahr später nur nom 400'0 im Handwerk (P. Kantowsky, Zur Typologie 
jugendlimer Berufswemsler, in: Th. Smarmann, Smule und Beruf als Sozialisations faktor, 
Sttgt 1966, S. 226). 

123 Vgl. hierzu F. Deppe, Nivellierung und Integration, a. a. 0., S. 33 If.; dgl., Empirische 
Untersumungen zum Arbeiterbewußtsein und Klassenbewußtsein im Spätkapitalismus, da­
selbst S. 72 If. 

lU Vgl. H. Kern, die Veränderung industrieller Arbeitsformen und Arbeitsinhalte durm tem-
nisme Neuerungen, Atomzeitalter 1968 H. 5, S. 251 If. 

125 H. Kern, M. Smumann, a. a. O. 
128 K. M. Bolte, K. Asmenbrunner u. a. S. 145 If. 
In Als allgemeines Gesetz ist dies bereits von Marx analysiert worden: .Wenn aber der Wem­

sei der Arbeit sich jetzt nur als überwältigendes Naturgesetz und mit der blind zerstörenden 
Wirkung eines Naturgesetzes durmsetzt, das überall auf Hindernisse stößt, mamt die große 
Industrie durm ihre Katastrophen selbst es zur Frage von Leben oder Tod, die Ungeheuer­
lichkeit einer elenden, für das wemselnde Exploitationsbedürfnis des Kapitals in Reserve 
gehaltenen, disponiblen Arbeiterbevölkerung zu ersetzen durm die absolute Disponibilität 
des Mensmen für wechselnde Arbeitserfordernisse ; das Teilindividuum, den bloßen Träger 
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duktiver Arbeit eingesetzt werden können, "umgeschulte werden müssen. I: S Dies 
erfordert einerseits eine breitere technisch-naturwissenschaftliche Grundausbil­
dung, andererseits die Abkehr von der Ideologie des ,.Lebensberufsel~1I und die 
Entwicklung entsprechender subjektiver Einstellungen wie Bereitschaft zur per­
manenten Weiterbildung, zu Mobilität und Disponibilität. 
Die unmittelbare Bezogenheit der industriellen Stufenausbildungsmodelle auf 
die jeweils gegenwärtigen betriebsspezifischen Erfordernisse läuft diesen lang­
fristigen Interessen des Gesamtkapitals zuwider: "Die Ausbildung der Lehrlinge 
und Anlernlinge in den westdeutschen Betrieben ist vielfach von vorneherein 
hochspezialisiert, unsystematisch, pragmatisch (unzureichend theoretisch fun­
diert) ... Sie ist damit dem langfristigen Bedarf der Volkswirtschafi an viel­
seitigen und flexiblen Arbeitskräften ebensowenig angemessen wie dem Postulat 
der Chancengleichheit( !).« 130 

Gemessen an diesen langfristigen Bedürfnissen des Gesamtkapitals erscheint das 
1969 verabschiedete Berufsbildungsgesetz bereits jetzt reformbedürftig: Die Hes­
sische Landesregierung kündigte im Oktober 1970 an, daß sie einen Gesetzent­
wurf zur Änderung des BBiG einbringen will131 und der Bildungsbericht '70 der 
Bundesregierung erklärt: ,.Die Berufsausbildung orientiert sich noch zu stark an 
den gegenwärtig geforderten Kenntnissen und Fertigkeiten - sie muß ein größe­
res Gewicht auf die systematische Vermittlung theoretischer Grundlagen und auf 
ein breites Verständnis für ein Berufsfeld legen. Für Mobilität und freie Berufs­
wahl ist Voraussetzung, daß der Auszubildende mehr und auch anderes lernt als 
das, was er für die unmittelbaren Anforderungen der beruflichen Tätigkeit 
braucht.«l32 Auch im Bereich der Industrie macht sich zunehmend die Einsicht 
breit, daß die Unternehmer »von den objektiven Gegebenheiten hochindustriel­
ler Gesellschaften her betrachtet ... eine im technokratischen Sinne fortSchritt­
lichere Bildungspolitik betreiben müßten«133: ,.Eine moderne Industrie benötigt 
in zunehmendem Maße qualifizierte und mobile Arbeitnehmer. Sie sind in hoch­
industrialisierten Ländern genauso wichtig wie ein modernes Management, eine 
rationale Betriebsstruktur und die ständige Anpassung der Betriebe an den tech­
nischen Fortschritt ... Es ist daher kein Zufall, daß die überlieferten Methoden 
der Berufsausbildung der Arbeitnehmer mit zunehmender Rationalisierung einer 
kritischen Diskussion ausgesetzt wurden. Entsprach diese Ausbildungsform noch 
den Erfordernissen der WirtSchaft? Die Frage muß verneint werden. « 134 

einer gesellsmaftlimen Dttailfunktion, durm d .... toeal mewicJultt Individuum, für welmes 
fltTSchitdtnt gtstllschaf/licht Funktiontn einander ablösende Betätigungsweisen sind. (Man:, 
Kapital Bd. I, a. a. 0 ., S. fIt f.) . 

1:8 Bereits heute arbeitet jeder dritte Lohnabhängige in einem anderen als seinem erlernten 
Beruf und in Zukunft muß nam Prognosen jeder Lohnabhängige seinen Beruf bis zu viermal 
wemseln; vgl. M. Jungblut, Rebellion der Oberflüssigen?, Bergisdt-Gladbam 1967, S. ~38; 
allein 1968 wurden in der BRD über 800000 Arbeiter durm Rationalisierungsmaßnahmen 
.freigeserzt_, ein Großteil von ihnen mußte den Beruf wemseln, vgl. K. H. Roth, UnWlSsen 
als Ohnmamt, a. a. 0., S. 6. 

1:1 .Namfrageveränderungen und temnismer Fortsmritt führen... zu einer Besmleunigung 
der Strukcur:inderungen in der Wirtsmaft. Damit wird die Zahl der ,Lebensberufe< ständig 
abnehmen und der Berufswemsel wird immer typismer werden,_ Th. Dahms, a. a. 0., S. 86. 

130 Lempert, a. a. 0., S. 51; vgl. aum: Deutsmer Bildungsrat - Empfehlungen der Bildungs­
kommission. Zur Verbesserung der Lehrlingsausbildung, Bonn 1969, S. 1 f. 

131 Haug-Maessen, a. a. 0 .• S. 16~. 
131 Bildungsberimt '70, Berimt der Bundesregierung zur Bildungspolitik, Bann 1970, S. 64 f.; 

in bezug auf die mangelhafte Ausbildung in Kleinbetrieben stellt der Berimt lakonism fest: 
• Viele, besonders kleinere Betriebe, können den Anforderungen einer modernen Lehrlingsaus-. 
bildung nimt mehr genügen . . . Daraus kann in Zukunrt aber audt für viele Betriebe eine 
Exisrenzfrage werden, wenn sie keine Lehrlin:;e mehr bekommene, a. a. 0., S. 6f. 

t:l3 M. Baerhge. a. 3.0., S. 3 I. 
!3~ So die Oberlegungen der Textilwircsm3A: zum Stufenplan, zir. nadt: Beruflime Dildung, 

JO) 
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J06 Ob die notwendige Reform der Berufsausbildung wie in zahlreichen hochindu­
strialisierten Ländern zu ihrer Eingliederung in die öffentlichen Schulen oder zur 
Errichtung öffentlicher bzw. überbetrieblicher Ausbildungsstätten führen 
wird 135, ist offen; sicher ist jedoch. daß die traditionell handwerkliche Lehr­
lingsausbildung mitsamt ihrer Berufserziehungsideologie im Zuge dieser Ent­
wicklung notwendig untergehen wird. 
Nicht die noch so eindringlichen Beschwörungen des Grundgesetzes, des Gleich­
heitsgrundsatzes, des Rechts auf freie Wahl der Ausbildungsstelle, des Rechts 
auf Bildung oder Erziehung, welches auch »den Anspruch auf eine den Begabun­
gen und den Neigungen des Jugendlichen entsprechende Berufsausbildung,,136 
umfassen soll, noch der Hinweis auf die grundgesetzlich garantierte Koalitions­
freiheit und ihrer »implizite«137 mitgarantierten Streikfreiheit, sondern die über 
die bisherige Struktur der Ausbildung hinaustreibende Entfaltung der Produk­
tivkräfte haben die Frage nach der» Verfassungsmäßigkeit«, der Zeitgemäßheit 
des Lehrlingsrechts und des angeblichen Streikverbots für Lehrlinge praktisch 
relevant werden lassen. 
Auch umgekehrt gilt: Wie immer die Siruation der Lehrlingsausbildung nach 
ihrer Reorganisation aussehen mag, sie wird nicht die auf dem gegenwärtigen 
Stand der Produktivkräfte mögliche optimale Verwirklichung des gleichen 
Rechts aller auf Bildung, Ausbildung oder Erziehung sein, sondern eine den Ver­
werrungsbedürfnissen des Kapitals entsprechende; denn jede Steigerung der 
Qualifikation der Lohnabhängigen erhöht den Wert der Ware Arbeitskraft, 
verringert folglich den Mehrwert und dadurch vermittelt die Profitrate; auch 
das Gesamtkapital ist daher durch sein eigenes Interesse notwendig darauf ver­
wiesen, die Qualifikation der Arbeitskräfte nur insofern zu steigern, als dies 
durch die technische Struktur des Arbeitsprozesses und seine voraussichtliche 
Entwicklung »selbst diktierte Notwendigkeit«13s ist. Dieser Umstrukrurierungs­
prozeß der Ausbildung, zugleich Entfesselung und Fesselung der Produktivkräfte 
im Rahmen der Erfordernisse des Arbeitsprozesses einerseits und der Grenzen 
des Verwerrungsprozesses andererseits139 war die objektive Voraussetzung für 
die akruelle Lehrlingsbewegung, in deren Verlauf es erstmals in der BRD zu 
Streikaktionen von Lehrlingen gekommen ist. 

V. ERGEBNIS DER BISHERIGEN UNTERSUCHUNG UND REFOIU.1ULIERUNG DER 

PROBLE~lSTELLUNG 

Zusammenfassend ist daran zu erinnern, daß die Legalität von Lehrlingsstreiks 
nicht mehr kurzerhand mit dem Hinweis auf den Erziehungscharakter des Lehr-

[969 H. 11, S. 267 ff.; noch deutlidter kommt dies zum Ausdruck in .Die Skala. - .Eine 
Werkzeits6riA: für die Mitarbeiter der Firma Hartmann u. Braun AG und ihre Tochter­
geselischaA:en. v. 17. 4. I97I; in dieser fast ausschließlich der Lehrlingsausbildung gewidmeten 
Ausgabe wird unter dem Titel .Mit Wumm in die siebziger Jahre. ausgeführt: .Früher war 
die Ausbildung bei H. u. B. vorbildlich. Die Entwicklung der Technik allgemein und des 
Ausbildungswesens im besonderen ho.t jedoch in den letzten Jahren ein solches Tempo er­
reicht, daß Methoden und Aufwendungen, die früher sicherlich gut waren, heute nicht mehr 
ausreichen und durch zeitgemiße ersetzt werden müssen .• 

I3S Eine Kombination von schulischer und betrieblicher Ausbildung schlägt der Bildungsbericht 
'7::1 vor. 

135 E. Denninger, KJ 1969 H. 4, S. 382. 
131 Däubler, Der Streik im öffentlichen Dienst. [970, S. 77. 
139 K. Mar". Das KapItal, Bd. [ a. a. 0., S. 407. 
13' E. Altvater, F. Huiskcn, Programmatische Aspekte einer politischen Okonomie des Aus­

bildungssektors, a. a. 0., S. XXII. 
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verhältnisses verneint werden kann. Dies verbietet sich nicht primär wegen der 
zugrundeliegenden antidemokratischen Berufserziehungsideologie (insofern ver­
bat sich dieses Argument - freilich erfolglos - schon immer), sondern deshalb, 
weil der Berufserziehungsgedanke inzwischen objektiv der erforderlichen Re­
konstruktion der Lehrlingsausbildung im Wege steht und somit obsolete Ideo­
logie geworden ist. 
Ferner ist deutlich geworden, daß die Lehrlingsausbildung - in welcher Form sie 
auch immer stattfindet - Qualifikationsprozeß von Lohnabhängigen für den ka­
pitalistischen Produktionsprozeß ist, also Vennittlung und Erwerb von Fähigkei­
ten für den Arbeits- und Verwertungsprozeß. Der fundamentale Gegensatz der 
kapitalistischen Gesellschaft zwischen Kapital und Arbeit und das daraus resul­
tierende »soziale Spannungsverhältnis zwischen dem Produktionsmittelbesitzer 
und dem Arbeiter~140 erfaßt notwendig auch den Prozeß der Qualifikation der 
Ware Arbeitskraft. Daß dies nicht nur für die Lehrlingsausbildung, sondern 
ebenfalls für die Schule und den universitären Lehr- und Forschungsprozeß gilt, 
ist nicht nur theoretisch längst Gemeingut soziologischer Forschung, sondern in 
zahlreichen Untersuchungen empirisch belegt worden.141 

Damit stellt sich die Frage, ob - ähnlich wie in Arbeitsrecht - auch in Ausbil­
dungssystemen kollektive Kampfmaßnahmen als Instrument zur Durchsetzung 
gemeinsamer Interessen der Betroffenen rechtmäßig sind. 

VI. Zu:-,{ STREIK IN AUSBILDUNGSSYSTEMEN: G. STUBY'S UNTERSUCHUNG ÜBER 

DIE ,.RECHTMÄSSIGKEIT STUDENTISCHER KAMPFMASSNAHMEN« 

Die erste umfassende Monographie über die Rechtmäßigkeit von Streiks in Aus­
bildungsverhälmissen hat G. Stuby für den Bereich der Universität vorgelegt. 
Aus dem auch den universitären Ausbildungsprozeß strukturierenden ,.Funda­
mental antagonismus zwischen Kapital und Arbeit, d. h. dem Widerspruch zwi­
schen privater Aneignung des erzeugten Mehrwertes und vergesellschafteter Pro­
duktion«142, sowie der »grundrechdichen Konzeption der institutionalisierten 
Wissensdlaft als Gegenmacht«143 in Verbindung mit einer historisch-kritischen 
Analyse des Funktionswandels der Wissenschaft leitet er her, daß "die sich 
äußerlich als kollektive Kampfmaßnahmen darstellenden Aktionen der Studen­
ten ähnlich behandelt werden können wie die Aktionen der Arbeiter im Arbeits­
kampfrecht.~144 Weil jedoch ein passiver Streik von Studenten »nur zur Unter­
brechung des in ihrem Interesse durchgeführten Ausbildungsbetriebes« führt und 
"demnach eine untaugliche, zumindest stumpfe Waffe« ist, "wird man(?) den 
Studenten auch Kampfmaßnahmen zugestehen(!) müssen, die über die im Ar­
beitsrecht legalisierten Streikmaßnahmen hinausgehen. Aussperrungen von Do­
zenten, d. h. die Zutrittsverweigerung zum Institut oder zur Bibliothek, Insti­
tutsbesetzungen, Diskussionsverlangen in den Vorlesungen und Seminaren usw., 
Maßnahmen, die oft als aktiver Streik zusammengefaßt werden, können also 
nicht von vorneherein als unzulässige Kampfmittel betrachtet werden.« 14S 
Die Kriterien der Rechtmäßigkeit der studentischen Kampfmaßnahmen entwik-

140 G. Sruby, Disziplinierung der Wissenschaft a. ~. 0., S. 157. 
141 Vgl. hierzu die in den Anm. 108 ff. Gen~nnten. 
142 Scuby, :1.~. 0., S. '57. 
143 Dgl., ~. ~. 0., S. 183. 
tH Dgl.,~. a. 0., S. '57. 
145 Dgl., :1. a. 0., S. '75. 
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J08 kelt er nach Maßgabe der übereinstimmung der Kampfziele mit dem ,.objek­
tive(n) Interesse an einer Demokratisierung von Hochschule und Gesellschaft«H8, 
der Verhälmismäßigkeit der eingesetzten Mittel ( .. rationale Ziel-Mittel-Ana­
lyse vor jeder Aktion,,)141 und ihrer formaldemokratischen Absicherung (,. Ur­
abstimmung, Mehrheitsbeschluß nach vorangegangener Diskussion" ).'48 
Es liegt nahe, diese überlegungen Stuby's entsprechend auf die Rechtmäßigkeit 
kollektiver Kampfmaßnahmen im Bereich der Lehrlingsausbildung zu übertra­
gen. Dies setzt jedoch voraus, daß aus der notwendigen Widersprüchlichkeit 
einer radikaldemokratischen Argumentation zuvor die objektiven Bedingungen 
reflektiert werden, unter denen sie ihrem eigenen Anspruch nach allererst Gel­
mng haben kann. 

VII. 'WIDERSPRÜCHE DER RADlKALDEMOKRATISCHEN ARGUMENTATION 

Die Ausführungen Stuby's basieren implizit auf der Voraussetzung, daß das 
Interesse an Demokratisierung, dem Abbau nicht legitimierter Herrschaft als 
objektiv richtiges Interesse zugleich als verbindlich-allgemeines gesetzt werden 
könne. Rückgängig gemacht wird damit - auf der Ebene der rechtlidlen Argu­
mentation - die Einsicht in die durch das Kapitalverhälmis in sich gespaltene 
Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft, die die Postulate der Freiheit und 
Gleichheit ebenso notwendig als ideologische Schimären produziert, wie sie deren 
Realisierung auf der Grundlage des fortbestehenden Antagonismus von Kapital 
und Lohnarbeit und der Klassenspaltung der Gesellschaft ausschließt. Diejenigen 
Autoren, die sich dieser Widerspruchlichkeit bevi"ußt sind, legitimieren ihr Ver­
fahren zum einen mit dem sicherlich berechtigten Argument, daß der Aufweis 
der Diskrepanz zwischen den emanzipativen Gehalten der RechtSideologie und 
der »schlechten Wirklichkeit« dazu beitragen kann, die gesellschaftliche Realität 
des Kapitalismus als ihrem eigenen Anspruch nach falsche und zu verändernde 
erfahrbar zu machen. Dem Hinweis auf die Ambivalenz einer solchen Interpre­
tation, die auf die Illusion einer konsequenten Realisierung bürgerlicher Freihei­
ten auf dem Boden dieser Gesellschaft selbst bezogen bleibt und somit deren 
Horizont nicht zu transzendieren vermag, wird mit der Behauptung der Instru­
mentalität des Rechts und des strategisch-taktischen Wertes einer solchen Argu­
mentation begegnet. 
Diese These setzt jedoch eines voraus: Die Untersuchung der konkreten Bedin­
gungen und Möglichkeiten praktisch folgenreicher Rechtskritik und -interpreta­
tion. Solange diese nicht in die juristische Reflexion einbezogen wird, ist der Ver­
dacht, daß es sich um insgeheim idealistische Positionen handelt, ebenso berech­
tigt wie gegenüber allen Gesamtkonzeptionen eines quasi gleichförmigen 
»Rechtsforuchrim«. Denn Motor des gesellschaftlichen ,. FortschrittS« ist nicht 
der Widerspruch zwischen Ideologie und Wirklichkeit, sondern der zwischen 
Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. »Die Entwicklung der Wider­
sprüche einer geschichtlichen Produktions form ist jedoch der einzig geschichtliche 
Weg ihrer Auflösung und Neugestaltung«149. 
Die Entwicklung verläuft daher auf :1.llcn E~enen der gesellschaftlichen Verhält­
nisse keineswegs linear - und schon gar nicht immer progressiv -, sondern ambi-

100 D~l.,:1. a. 0 ., S. 176. 

141 Dgl.. a.:1. 0 ., S. 179. 

148 Dgl.. :1. :1 . 0 ., S. 180. 

148 K. Marx, Kapit:1l. Bd. I, :1. :1. 0 ., S. 51 I ff. 
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valent und sprunghaft, so daß Untersuchungen, Empfehlungen und GesetZes­
entwürfe ,.kritischer Juristen« bald jahrzehntelang ,.neben der Sache liegen«, 
bald unverhofft zur allgemeinen Meinung emporsteigen. 
Das bedeutet für die Frage nach dem Streikrecht für Lehrlinge: Es v/äre an 
Hand einer historisch-materialistischen Analyse der ökonomischen, politischen 
und ideologischen Funktion des Streikrechts weiterhin zu untersuchen, in wel­
chem Maß diese Forderung mit den gegenwärtig herrschenden Kapit:J.linteressen 
kollidiert. Hierfür genügt der Nachweis, daß die handwerkliche Berufserzie­
hungsideologie zunehmend dysfunktional wird, keineswegs; denn juristische Ar­
gumente sind in der Tat ,.funktional äquivalent«. 
Deutlich ist zumindest dies: Eine umstandslose übertragung des Streikrechts 
vom Produktionsbereich auf den Ausbildungssektor, wie sie Stuby zu legitimie­
ren sucht, vernachlässigt die spezifische Formbestimmtheit des ökonomischen 
Streiks. Hier geht es im Gegensatz zu den Ausbildungsverhältnissen um die un­
mittelbare Konfrontation zwischen Kapital und Arbeit im Konflikt um die 
konkreten VerwertUngsbedingungen der Ware Arbeitskraft durch das Kapital. 
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